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Die Förderung von Vielfalt, Inklusion und Teilhabe 

steht im Mittelpunkt einer modernen Gesellschaft. 

Besonders im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

ist es von entscheidender Bedeutung, allen (jungen) 

Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben zu ermöglichen – unabhängig von 

ihren individuellen Voraussetzungen. 

Deshalb hat es sich die VIVA Stiftung zur Aufgabe 

gemacht, eine Inklusive Kinder- und Jugendhilfe zu 

gestalten und zu leben!

JUGENDHILFE MEETS 
INKLUSION:  

ÜBER DAS PROJEKT
DER INKLUSIONSWEGWEISER

Unser „InklusionsWegweiser“ informiert Fachkräf-

te, Eltern und Interessierte über die Bedeutung von 

Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe. Er enthält 

wertvolle Ressourcen, Leitfäden und Beispiele aus 

unserem Arbeitsalltag in Eingliederungs- und Kinder- 

& Jugendhilfe. Entstanden ist er unter der Beteiligung 

unserer Mitarbeitenden, Klient*innen, ihren Familien 

sowie Netzwerk- und Kooperationspartner*innen.



youtube.com/watch?v=l7aK2RvhWNM
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DAS PROJEKT: DIE ECKDATEN

Jugendhilfe meets Behindertenhilfe = lnklusion 

goes Praxis: Kinder- und Jugendliche in schwierigen 

Lebenslagen als auch Menschen mit Behinderungen 

werden in versäulten Systemen versorgt, betreut, 

begleitet. Werden diese Systeme miteinander ver-

woben, werden Fälle endlich als Menschen wahr-

genommen, die eine inklusive, ganzheitliche und 

professionelle Betreuung bzw. Begleitung verdienen 

und nun erhalten können – mit fachübergreifenden 

Perspektiven.

Dazu haben wir die Zielgruppen (unsere Klient*in-

nen) und interne wie externe Fachleute aufeinander 

zu bewegt. Dies ging nur mit der Entwicklung eines 

neuen Methodensystems, welches bisher ungenutz-

te didaktische Elemente enthält. 

Unser Ziel war es, eine kompetenzübergreifend 

Modellierungsstelle einzurichten, indem Fachleute 

den Blick auf die Schnittmenge der beiden auf sich 

zubewegenden Hilfesysteme legen.

Projekttitel: Jugendhilfe meets Behindertenhilfe: lnklusion goes Praxis

Durchführungszeitraum: 01.02.2023 bis 31.01.2026

Gefördert von: Deutsche Fernsehlotterie
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DAS PROJEKTTEAM

Sarah Rohloff

Erziehungswissenschaftlerin (B.A.) | Leitung im Bereich der ambulanten 

Eingliederungshilfe | Peer Counselor (ISL)

Nicole Taher

Staatl. anerkannte Sozialpädagogin (B.A.) | Zertifizierte insoweit erfahrene Fach-

kraft (IseF) im Kinderschutz | Multifamilientrainerin | Fachkraft für Familienakti-

vierung | Referentin für rassismuskritische Bildungsarbeit

Sarah hat das Modell-

projekt InklusionsWegwei-

ser fachlich verantwortet 

und begleitet. Seit vielen Jahren arbeitet sie daran, 

wie Unterstützungsangebote so gestaltet werden 

können, dass sie sich konsequent an die Lebenslagen 

von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien orien-

tieren – und nicht an Systemgrenzen. 

In ihrer Arbeit verbindet sie sozialpädagogische 

Perspektiven mit einem systemischen Blick auf Ko-

operation, Zuständigkeiten und Organisationsent-

wicklung. Besonders im ambulanten Setting erlebt 

sie, wie anspruchsvoll es ist, Verantwortung, Finan-

zierung und fachliche Steuerung über Rechtskreise 

hinweg abzustimmen. Gerade hier wird deutlich, dass 

Inklusion durch verlässliche Zusammenarbeit und 

kontinuierliche Reflexion entsteht.

Als Peer Counselorin ist ihr die Perspektive selbst-

bestimmter Teilhabe besonders wichtig. Inklusive Pra-

xis bedeutet für sie, Machtverhältnisse wahrzuneh-

men, Beteiligung ernst zu nehmen und professionelle 

Nähe verantwortungsvoll zu gestalten. Für sie ist der 

InklusionsWegweiser kein abgeschlossenes Konzept, 

sondern Ausdruck eines gemeinsamen Entwicklungs-

prozesses. Ihr Anliegen ist es, inklusive Kinder- und 

Jugendhilfe praxisnah, strukturell verankert und im 

Dialog mit allen Beteiligten weiterzuentwickeln.

Mail: sarah.rohloff@viva-stiftung.de

Nicole hat das Modellpro-

jekt InklusionsWegweiser 

ebenfalls fachlich verantwortet und aus der Perspek-

tive der Kinder- und Jugendhilfe konzeptionell mitge-

staltet. In ihrer Arbeit steht die Frage im Mittelpunkt, 

wie Schutz, Förderung und gleichberechtigte Teilha-

be junger Menschen so miteinander verbunden wer-

den können, dass Unterstützung nicht fragmentiert, 
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Katharina Tielmann

Sozialpädagogin | Unterstützung, Wohnen & Alltag (UWA) | Freizeit, Bildung & 

Familie (FBF)

Die Unterstützung von 

Menschen mit Behinde-

rung, damit sie ein selbst-

bestimmtes Leben führen können, war für Katharina 

schon immer ein wichtiges Thema – und das nicht 

nur aufgrund ihrer persönlichen Situation.

In ihrer beruflichen Tätigkeiten nach ihrem Bachelor-

Studium Soziale Arbeit gehörte es zu ihren Aufgaben, 

Menschen mit verschiedenen Behinderungen dabei 

zu unterstützen, in den unterschiedlichen Lebens-

bereichen selbstbestimmt an der Gesellschaft teilzu-

haben. Durch das Projekt konnte sie ihre vielseitige 

Expertise nutzen, daran mitzuwirken, und Kindern so 

eine noch bessere Unterstützung ermöglichen.

Mail: katharina.tielmann@viva-stiftung.de

sondern ganzheitlich gedacht wird.

Kinder- und Jugendhilfe begegnet einer großen Viel-

falt von Lebensrealitäten: Fragen von Religion, ge-

schlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, so-

zialer Herkunft oder familiären Lebensformen sind 

keine Randthemen, sondern prägen Biografien und 

Entwicklungschancen junger Menschen unmittelbar. 

Für Nicole bedeutet inklusive Praxis, diese Dimensio-

nen ernst zu nehmen, ohne Menschen auf einzelne 

Zuschreibungen zu reduzieren. Gleichberechtigung, 

Anerkennung und Schutz vor Diskriminierung sind 

dabei grundlegende fachliche Prinzipien.

Im Projekt war es ihr wichtig, die Perspektive der 

Jugendhilfe mit der Eingliederungshilfe in einen ver-

bindlichen fachlichen Dialog zu bringen. Dabei geht 

es nicht um die Angleichung unterschiedlicher Sys-

teme, sondern um die Entwicklung eines gemeinsa-

men Verständnisses von Verantwortung. Inklusion 

versteht sie als Haltung, die sich in Entscheidungs-

prozessen, Strukturen und im täglichen professio-

nellen Handeln widerspiegeln muss – insbesondere 

dort, wo junge Menschen in sensiblen Lebensphasen 

Unterstützung benötigen.

Der InklusionsWegweiser ist für Nicole Ausdruck 

eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses, in dem 

fachliche Differenzen nicht vereinheitlicht, sondern 

produktiv genutzt werden, um Unterstützungsange-

bote gerechter und verlässlicher zu gestalten.

Mail: nicole.taher@viva-stiftung.de
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ÜBER DIE VIVA STIFTUNG gGmbH

Die VIVA Stiftung gGmbH ist aktiv in den Berei-

chen Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Beratung, Bil-

dung. Mit unserer VIVA Kita gGmbH betreiben wir 

acht Kitas im Gebiet der Stadt Kassel.

Wir sind Partnerin von öffentlichen Institutionen, 

privaten Initiativen, Unternehmen und anderen Trä-

gern der Sozialwirtschaft. In langer Tradition arbeiten 

wir vertrauensvoll zusammen und stimmen unsere 

Angebote und Dienste bedarfsgerecht aufeinander 

ab. Wir verstehen uns als Impulsgebende und Motor 

für Innovationen und Zukunftsfähigkeit.

Souveränität und Respekt im Umgang miteinan-

der ist für uns die kulturelle Grundlage. Dabei erle-

ben wir, dass sich durch die Kooperationen von Men-

schen aus unterschiedlichen Disziplinen und durch 

das Zusammenführen unterschiedlicher Sichtwei-

sen, praxistaugliche, passgenaue und wirksame Lö-

sungen ergeben. Wir stehen für Chancengleichheit 

und gleiche Rechte für alle Menschen, unabhängig 

ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens, ihres Geschlechts, 

ihrer sexueller Orientierung, ihrer Geschlechtsidenti-

tät oder -ausdrucks, ihres Alters, ihrer Religion, ihrer 

nationaler Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, ihrer 

Behinderung, ihrer Abstammung, ihres Familienstand 

oder ihrer gesundheitlicher Verfassung. Für uns ist 

das nicht nur eine Überzeugung, sondern handlungs-

leitend an jedem einzelnen Tag. 

Unsere Arbeitsbereiche umfassen …

•	 Eingliederungshilfen: Unterstützung, Wohnen 

& Alltag (UWA) | Freizeit, Bildung & Familie 

(FBF), Schulassistenz, lntegrationsfachdienst 

(IFD), Einheitliche Ansprechstellen für Arbeit-

geber (EAA)

•	 Jugendhilfe: ambulante Jugendhilfen in Kas-

sel, dem Schwalm-Eder- und Werra Meißner 

Kreis | Jugendräume, Soziale Gruppe, Mittags-

betreuung | Stationäre Jugendwohngruppen

•	 Die Georg-Büchner-Schule: eine Schule für 

emotionale und soziale Förderung

•	 Beratungsstellen: Schwangerenberatung, Er-

ziehungs- & Familienberatungsstelle und ein 

türkisches Beratungszentrum, Psychosoziales 

Beratungszentrum für Geflüchtete

•	 Familienzentren

•	 Frühförderstelle

•	 VIVA Kita gGmbH: Acht Kitas

•	 WohnGeStein: Inklusives Wohnen für Men-

schen mit und ohne Behinderung in Kassel 

– ein gemeinsames Projekt mit dem Wohnge-

stein-Verein

V I VA S C H A F F T E N T W I C K LU N G S R Ä U M E

www.viva-stiftung.de
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Kinder, Jugendliche und Familien sollen Unter-

stützung erhalten, die sich an ihrem tatsächlichen 

Bedarf orientiert und nicht an Zuständigkeiten oder 

Rechtskreisen. In der Praxis bestehen jedoch weiter-

hin getrennte Systeme der Kinder- und Jugendhilfe 

und der Eingliederungshilfe. Diese Systemtrennung 

ist mit unterschiedlichen Verfahren, fachlichen Logi-

ken und Zuständigkeiten verbunden und erschwert 

häufig eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Ge-

staltung von Unterstützungsprozessen. Für Familien 

bedeutet dies oftmals Mehrfachanträge, wiederholte 

Bedarfsschilderungen und Unterbrechungen in der 

Unterstützung.

Das dreijährige Modellprojekt „InklusionsWeg-

weiser“ der VIVA Stiftung  setzt an dieser 

Schnittstelle an. Ziel ist es, praxisnahe Ansätze zu 

entwickeln, um Kinder- und Jugendhilfe sowie Ein-

gliederungshilfe stärker miteinander zu verzahnen 

und inklusive Unterstützungsstrukturen systema-

tisch weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt steht die 

Entwicklung eines gemeinsamen Methoden- und 

Handlungsrahmens, der Fachkräften beider Rechts-

kreise ermöglicht, Unterstützungsleistungen koordi-

niert, bedarfsorientiert und rechtskreisübergreifend 

zu planen und umzusetzen.

Der Fokus des Projekts liegt dabei ausdrücklich 

auf ambulanten Unterstützungssettings. Anders als 

in stationären Angeboten (in denen strukturelle und 

räumliche Rahmenbedingungen innerhalb einer Ein-

richtung gestaltet werden können) findet ambulante 

Unterstützung im unmittelbaren Lebensumfeld der 

Familien statt. Fach-

GEMEINSAM ANFANGEN: ZIEL & HALTUNG DES PROJEKTS 
„INKLUSIONSWEGWEISER“

I. EINLEITUNG
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kräfte bewegen sich hier in bestehenden familiären, 

schulischen und sozialräumlichen Strukturen, die sie 

nicht selbst organisieren oder steuern. Inklusion be-

deutet im ambulanten Kontext daher nicht primär 

die Reduktion baulicher Barrieren oder die organisa-

torische Zusammenführung unterschiedlicher Ziel-

gruppen. Sie erfordert vielmehr die Koordination ver-

schiedener Leistungssysteme, die Abstimmung mit 

Eltern, Schulen, Ärzt*innen und weiteren Akteur*in-

nen sowie die kontinuierliche Aushandlung von Ver-

antwortlichkeiten im Alltag. Während stationäre 

Settings strukturelle Integration durch gemeinsame 

räumliche Organisation ermöglichen, muss ambulan-

te Inklusion in jedem einzelnen Unterstützungspro-

zess neu hergestellt werden. Gerade darin liegt ihre 

besondere fachliche Herausforderung. 

Dabei wird ein Verständnis von Unterstützung zu-

grunde gelegt, das Kinder, Jugendliche und ihre Fa-

milien nicht primär entlang institutioneller Zuständig-

keiten betrachtet, sondern entlang ihrer individuellen 

Lebenslagen, Rechte und Ressourcen. Ziel ist es, 

Unterstützungsprozesse so zu gestalten, dass sie für 

die Betroffenen nachvollziehbar, kontinuierlich und 

möglichst bruchfrei verlaufen.

Auch die VIVA Stiftung als Projektträgerin ist in 

den bestehenden, abgegrenzten Systemstrukturen 

eingebunden und arbeitet innerhalb der geltenden 

rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingun-

gen. Gleichzeitig versteht sie die Weiterentwicklung 

dieser Strukturen als fachlichen Auftrag und als Be-

standteil einer inklusiven Organisationsentwicklung.

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist der 

strukturierte fachliche Dialog zwischen Mitarbei-

tenden der Kinder- und Jugendhilfe und der Ein-

gliederungshilfe. Im Fokus stehen der Austausch 

über fachliche Haltungen, rechtliche Rahmenbedin-

gungen, professionelle Selbstverständnisse und un-

terschiedliche Arbeitslogiken. Ziel ist es, ein gemein-

sames Fallverständnis zu entwickeln und Formen der 

Zusammenarbeit zu erproben, die eine abgestimmte, 

bedarfsorientierte Planung von Unterstützungsleis-

tungen ermöglichen. Die konkrete Ausgestaltung 

dieser Formate ist als entwicklungsorientierter Pro-

zess angelegt und wird im Projektverlauf 

fortlaufend überprüft und an-

gepasst.
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Über einen Zeitraum von drei Jahren werden 

fachübergreifende Dialog- und Entwicklungspro-

zesse initiiert, neue Formen inklusiver Hilfeplanung 

erarbeitet und in der Praxis erprobt. Ergänzend wird 

die Partizipation von Eltern und jungen Menschen 

systematisch gestärkt. Parallel dazu wurden Schnitt-

stellen zu öffentlichen Leistungsträgern aktiv bear-

beitet. Die Zusammenarbeit mit Jugendamt, Sozial-

amt und weiteren zuständigen Stellen war dabei kein 

begleitender Aspekt, sondern Bestandteil der Pro-

jektarbeit. Regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame 

Fallreflexionen sowie die Klärung von Zuständigkeits- 

und Finanzierungsfragen dienten dazu, Unterstüt-

zungsprozesse rechtskreisübergreifend transparenter 

und verlässlicher zu gestalten.

Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse, er-

probten Verfahren und identifizierten Gelingensbe-

dingungen werden in einem öffentlich zugänglichen 

Leitfaden zusammengeführt. Dieser versteht sich als 

praxisorientiertes Orientierungs- und Reflexionsinst-

rument. Er richtet sich an Fachkräfte und Träger, die 

inklusive, arbeitsbereichsübergreifende Zusammen-

arbeit weiterentwickeln oder neu aufbauen möch-

ten, und bietet eine Grundlage zur Übertragung auf 

unterschiedliche organisatorische und regionale Kon-

texte.

Das Projekt ist nicht als abgeschlossener Endpunkt 

konzipiert, sondern als Ausgangspunkt für weiterfüh-

rende Entwicklungsprozesse. Es soll Impulse geben, 

fachliche Orientierung bieten und zur Auseinander-

setzung mit inklusiven Formen der Zusammenarbeit 

anregen – innerhalb der VIVA Stiftung sowie in der 

gesamten Region Nordhessen. Inklusion wird dabei 

als langfristiger Entwicklungsauftrag verstanden, 

der eine kontinuierliche fachliche, strukturelle und 

organisationale Weiterentwicklung erfordert.SR
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Inklusive Kinder- und Jugendhilfe versteht sich als 

fachlicher und menschenrechtlicher Auftrag. Sie ori-

entiert sich an der UN-Behindertenrechtskonvention 

und am Anspruch, allen Kindern und Jugendlichen 

– unabhängig von Behinderung, sozialer Lage oder 

anderen Differenzmerkmalen – gleichberechtigte 

Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Für die VIVA Stiftung bedeutet dies, alle Unterstüt-

zungsleistungen konsequent an den individuellen Le-

benslagen und Bedarfen junger Menschen und ihrer 

Familien auszurichten.

In der täglichen Praxis zeigt sich, dass Inklusion 

nicht allein eine rechtliche oder konzeptionelle Fra-

ge ist, sondern vor allem eine Frage der konkreten 

Gestaltung von Unterstützungsprozessen. Inklusive 

Kinder- und Jugendhilfe richtet sich nicht nach Zu-

ständigkeiten, sondern nach Lebenslagen, Entwick-

lungsaufgaben und Unterstützungsbedarfen. Sie 

verbindet sozialpädagogische, teilhabeorientierte 

und rehabilitative Perspektiven zu einem ganzheit-

lichen Fallverständnis.Die ambulante Ausrichtung 

der Unterstützungsangebote bringt dabei besondere 

strukturelle Herausforderungen mit sich. Anders als 

in stationären Settings existiert kein gemeinsamer 

institutioneller Rahmen, in dem Zuständigkeiten, Ab-

BEDEUTUNG DER INKLUSIVEN KINDER- & JUGENDHILFE: 
PERSPEKTIVEN AUS DER PRAXIS EINES  

INTERDISZIPLINÄREN TRÄGERS

läufe und pädagogische Konzepte zentral koordiniert 

werden können. Ambulante Fachkräfte agieren im 

Lebensumfeld der Familien und sind auf die Koopera-

tion mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren 

angewiesen – darunter Eltern, Schulen, therapeuti-

sche Dienste sowie öffentliche Leistungsträger. Ver-

antwortung ist hier nicht organisatorisch gebündelt, 

sondern verteilt und muss kontinuierlich abgestimmt 

werden. Hinzu kommt, dass ambulante Fachkräfte 

häufig ohne unmittelbare Einbindung in ein dauerhaft 

gemeinsames Team vor Ort arbeiten. Fachliche Rück-

kopplung, kollegiale Beratung und interdisziplinäre 

Abstimmung entstehen nicht automatisch durch in-

stitutionelle Nähe, sondern müssen aktiv organisiert 

werden. Dadurch kann es zu Situationen kommen, in 

denen komplexe Entscheidungen unter hoher Ver-

antwortung und mit begrenzter struktureller Unter-

stützung getroffen werden.

Inklusion entsteht im ambulanten Kontext da-

her nicht durch räumliche Integration oder organi-

satorische Zusammenführung, sondern durch die 

bewusste Gestaltung von Kooperationsprozessen, 

transparente Kommunikation und die systematische 

Abstimmung verteilter Verantwortlichkeiten. Gerade 

diese dezentrale Struktur macht ambulante Inklusion 



I

14

fachlich anspruchsvoll und verdeutlicht die Notwen-

digkeit verlässlicher, rechtskreisübergreifender Zu-

sammenarbeit.

Für Kinder und Jugendliche bedeutet eine inklu-

sive Ausrichtung vor allem, als ganze Person wahr-

genommen zu werden. Sie werden nicht entlang von 

Diagnosen oder Zuständigkeiten kategorisiert, son-

dern in ihrer individuellen Lebenssituation verstanden.  

Der Mehrwert zeigt sich insbesondere in:

•	 kontinuierlichen, abgestimmten Hilfe- 

prozessen ohne Systembrüche

•	 einer stärkeren Beteiligung an Hilfeplanung 

und Zieldefinition

•	 stabileren Beziehungen zu Fachkräften

•	 passgenauer Unterstützung im Alltag

Kinder und Jugendliche werden dabei nicht primär 

als Leistungsempfänger*innen betrachtet, sondern 

als aktiv Beteiligte an ihrem eigenen Unterstützungs-

prozess.

Für Eltern und Familien bedeutet inklusive Kin-

der- und Jugendhilfe vor allem Entlastung und 

Orientierung. Viele Familien stehen vor komplexen 

Anforderungen, etwa durch parallele Antragsverfah-

ren, unübersichtliche Zuständigkeiten oder zusätzli-

che Belastungen im Alltag. Eine inklusive Ausrichtung 

setzt hier mit ganzheitlichen, niedrigschwelligen Be-

ratungs- und Unterstützungsangeboten an. 

Durch die Bündelung fachlicher Perspektiven und 

Zuständigkeiten werden bürokratische Hürden redu-

ziert, Handlungssicherheit gestärkt und Unterstüt-

zungsprozesse transparenter gestaltet. Familien erle-

ben Unterstützung dadurch weniger als fragmentiert, 

sondern als zusammenhängenden und verlässlichen 

Prozess.

Auch für Fachkräfte eröffnet die inklusive Aus-

richtung einen deutlichen fachlichen Mehrwert. 

Die enge Zusammenarbeit unterschiedlicher Hilfe-

systeme fördert:

•	 die Reflexion der eigenen fachlichen Haltung,

•	 den Perspektivwechsel zwischen Jugendhilfe- 

und Eingliederungshilfelogiken

•	 die Entwicklung eines gemeinsamen Ver-

ständnisses von Lebenslagen und Bedarfen

•	 eine höhere Qualität der Hilfeplanung und 

Fallsteuerung.

Die Vielfalt der Professionen wirkt dabei als Res-

source. Unterschiedliche fachliche Hintergründe 

erweitern die Analysefähigkeit, fördern kreative Lö-

sungsansätze und führen zu tragfähigeren Entschei-

dungen. Inklusive Praxis stärkt so nicht nur die 

Qualität der Unterstützung, sondern auch die Pro-

fessionalität der beteiligten Fachkräfte.

Inklusion zeigt sich im Arbeitsalltag nicht als ferti-

ges Modell, sondern als fortlaufender Entwicklungs-

prozess. Sie erfordert die Bereitschaft, bestehende 

Routinen zu hinterfragen, Strukturen weiterzuent-



youtube.com/watch?v=odC1XG30Ddc

15

wickeln und fachliche Perspektiven kontinuierlich 

aufeinander zu beziehen. Dabei geht es nicht um 

die Aufgabe fachlicher Profile, sondern um deren 

bewusste Verbindung im Sinne einer gemeinsamen 

Verantwortung für Teilhabe.

Als Trägerin an der Schnittstelle von Jugendhilfe 

und Eingliederungshilfe verstehen wir uns als aktiven 

Teil dieses Entwicklungsprozesses. Unsere Erfahrun-

gen zeigen, dass inklusive Kinder- und Jugendhilfe 

dort wirksam wird, wo:

•	 Hilfesysteme besser verzahnt werden

•	 Austausch & Verständigung zwischen den 

verschiedenen Fachbereichen systematisch 

gefördert werden

•	 Offenheit für neue Wege und gemeinsame 

Verantwortung besteht

•	 die Überzeugung leitend ist, dass jedes Kind 

und jeder junge Mensch ein Recht auf umfas-

sende Teilhabe, Förderung und Schutz hat.

Daran arbeiten wir – in der Praxis, jeden Tag.KT
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RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS: TRÄGER, PRAXIS & 
FÖRDERUNG

Das Projekt ist eng im bestehenden Arbeits- und 

Netzwerkumfeld der VIVA Stiftung verankert und 

unmittelbar an den Alltag der Fachkräfte angebun-

den. Es wird parallel zum Regelbetrieb umgesetzt 

und knüpft an bestehende Unterstützungsprozesse 

in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in angrenzen-

den Bereichen der Eingliederungshilfe an. 

Dadurch können neue Ansätze unter realen Be-

dingungen erprobt, reflektiert und weiterentwickelt 

werden.

Ziel ist es nicht, zusätzliche Strukturen aufzu-

bauen, sondern bestehende Arbeitsweisen weiterzu-

entwickeln und tragfähige, praxisnahe Lösungen zu 

erarbeiten. 

Fachliche Austauschformate und bestehende Ko-

operationsstrukturen werden genutzt, um konkrete 

Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag aufzugreifen, 

etwa im Umgang mit komplexen Bedarfslagen, un-

klaren Zuständigkeiten oder Übergängen zwischen 

Hilfesystemen.

Die inhaltliche Projektarbeit orientiert sich an den 

zeitlichen, organisatorischen und fachlichen Rah-

menbedingungen der tatsächlichen Praxis. Neue Ver-

fahren und Vorgehensweisen werden schrittweise 

entwickelt, erprobt und angepasst, um dauerhaft an-

schlussfähig zu bleiben. Die Ergebnisse entstehen im 

kontinuierlichen Austausch mit den beteiligten Fach-

kräften und werden so dokumentiert, dass sie auch in 

anderen Praxiszusammenhängen nachvollzogen und 

weiterentwickelt werden können.

Das Projekt wird durch eine Förderung der Deut-

schen Fernsehlotterie ermöglicht. Mit ihrer Unter-

stützung trägt die Fernsehlotterie dazu bei, innova-

tive und praxisnahe Ansätze zur Weiterentwicklung 

inklusiver Unterstützungsstrukturen umzusetzen und 

neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Kinder- 

und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zu erpro-

ben.SR

Ziel ist es, bestehende Arbeitsweisen wei-

terzuentwickeln und tragfähige, praxisnahe 

Lösungen zu erarbeiten. 

Fachliche Austauschformate und bestehen-

de Kooperationsstrukturen werden genutzt, 

um konkrete Fragestellungen aus dem Ar-

beitsalltag aufzugreifen, 



INFORMATION  UND 
AUFKLÄRUNG: 

Der „InklusionsWeg-
weiser“ dient als Infor-
mationsplattform, die 
Fachkräfte, Eltern und 
Interessierte über die 
Bedeutung von Inklu-
sion in der Kinder- und 
Jugendhilfe aufklärt. 
Hier werden wertvol-
le Ressourcen, Leit-
fäden und Praxisbei-
spiele bereitgestellt. 
Die Beteiligung aller 
Mitarbeitenden, unse-
rer Zielgruppe und   
deren Familien- 
systemen ist hier von 
zentraler Bedeutung!

VERNETZUNG UND 
AUSTAUSCH: 

Eine inklusive Kin-
der- und Jugendhilfe 
erfordert eine enge 
Zusammenarbeit ver-
schiedener Akteur*in-
nen. 
Der „InklusionsWeg-
weiser“ fördert den 
Austausch von bewähr-
ten Praktiken, Ideen und 
Herausforderungen, um 
ein starkes Netzwerk 
aufzubauen, das ge-
meinsam an inklusiven 
Lösungen arbeitet.

QUALIFIZIERUNG 
UND SCHULUNG: 

Das Projekt bietet Fort-
bildungs- und Schu-
lungsmöglichkeiten für 
Beschäftige sozialer In-
stitutionen an. 
Diese Schulungen ver-
mitteln notwendige 
Fähigkeiten und Kennt-
nisse, um inklusive An-
sätze erfolgreich umzu-
setzen und individuelle 
Bedürfnisse angemes-
sen zu berücksichtigen.

SICHTBARKEIT UND 
SENSIBILISIERUNG: 

Um eine inklusive Kul-
tur zu etablieren, ist es 
wichtig, Bewusstsein 
und Sensibilität für die 
Bedürfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen 
mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen zu 
schaffen. 
Der „InklusionsWeg-
weiser“ setzt sich für 
eine breite Sensibilisie-
rungskampagne ein, um 
Vorurteile abzubauen 
und eine inklusive Ein-
stellung zu fördern.
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DIE VIER SÄULEN DES PROJEKTS
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II. HISTORISCHE 
ENTWICKLUNG DER 

KINDER- & JUGENDHILFE 
UND IHRE RECHTLICHEN 
RAHMENBEDINGUNGEN

VOM SEGREGIERTEN HILFESYSTEM ZUR INKLUSIVEN KINDER- 
& JUGENDHILFE

Die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland ist eng mit gesellschaftlichen Wand-

lungsprozessen und veränderten fachlichen Leitbil-

dern verbunden. Besonders deutlich zeigt sich dies 

im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Behin-

derungen. 

Historisch lässt sich ein Übergang von segregie-

renden Strukturen über integrative Ansätze hin zu 

einem inklusiven Verständnis nachvollziehen.

Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 

war das Hilfesystem stark ausdifferenziert und ins-

titutionell getrennt. Kinder und Ju-

gendliche mit er-

zieherischen oder sozialen Unterstützungsbedarfen 

wurden der Jugendhilfe zugeordnet, während Kinder 

und Jugendliche mit Behinderungen überwiegend in 

spezialisierten Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

betreut wurden. Dieses System folgte einem fürsor-

ge- und defizitorientierten Verständnis, das stark auf 

Versorgung und Aussonderung setzte.

Diese Trennung wurde rechtlich verfestigt: Die 

Jugendhilfe entwickelte sich später im Rahmen des 

SGB VIII, während Leistungen für Menschen mit Be-

hinderungen zunächst im Bundessozialhilfegesetz 

und später im SGB XII bzw. im SGB IX geregelt wur-

den. Die Zuständigkeit orientierte sich dabei an der 

Art der Beeinträchtigung. Dies führte langfristig zu 

getrennten Verfahren, unterschied-

lichen fachlichen 
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Logiken und strukturellen Abgrenzungen zwischen 

den Hilfesystemen.

Ab den 1970er Jahren wuchs die Kritik an die-

sen segregierenden Strukturen. Reformpädagogische 

Ansätze, Demokratisierungsprozesse und eine stär-

kere Orientierung an Kinderrechten führten zu einer 

Neubewertung von Teilhabe, Beteiligung und Le-

bensweltorientierung. In der Eingliederungshilfe ent-

wickelte sich zunächst das Integrationskonzept, das 

darauf abzielte, einzelne Kinder mit Behinderungen 

in bestehende Regelsysteme aufzunehmen. Integra-

tion blieb jedoch weiterhin von der Anpassung der 

Einzelnen an bestehende Strukturen geprägt.

Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhil-

fegesetzes (KJHG) 1990/1991 wurde ein bedeuten-

der fachlicher und rechtlicher Schritt vollzogen. Das 

Gesetz formulierte erstmals ein subjektives Recht 

junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung 

und betonte Beteiligung, Erziehungspartnerschaft 

und lebensweltorientierte Hilfen. Die strukturelle 

Trennung zwischen Jugendhilfe und Eingliederungs-

hilfe blieb jedoch bestehen.

Seit den 2000er Jahren vollzog sich ein grund-

legender Perspektivwechsel von Integration hin zu 

Inklusion. Inklusion versteht Vielfalt nicht als Abwei-

chung, sondern als Normalität und fordert die An-

passung der Systeme selbst. Einen 

entscheidenden 

Impuls lieferte die UN-Behindertenrechtskonven-

tion, die 2009 in Deutschland in Kraft trat. Sie ver-

pflichtet zur gleichberechtigten Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen 

und stärkte die Forderung nach einem einheitlichen, 

inklusiven Unterstützungssystem für Kinder und Ju-

gendliche.

In den 2010er Jahren intensivierten sich die Dis-

kussionen um die sogenannte „Große Lösung“, also 

die Zusammenführung aller Leistungen für Kinder 

und Jugendliche – mit und ohne Behinderung – un-

ter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe. Ziel ist 

eine Abkehr von Zuständigkeiten aufgrund von Diag-

nosen, hin zu einer lebenslagenorientierten Gesamt-

verantwortung. Dem stehen bis heute erhebliche 

fachliche, organisatorische und finanzielle Heraus-

forderungen gegenüber.

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsge-

setz (KJSG), das 2021 in Kraft trat, wurde 

Inklusion als Leitprinzip des SGB VIII 

ausdrücklich verankert. Seitdem 

sollen alle Leistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe so ausgestal-

tet werden, dass sie die 

Teilhabe aller jun-
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gen Menschen fördern. Ergänzend wurden neue Ins-

trumente eingeführt, etwa die Verfahrenslotsen, die 

Familien beim Zugang zu Leistungen unterstützen. 

Zugleich bereitet das Gesetz die schrittweise Über-

nahme der Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Ju-

gendhilfe für alle jungen Menschen vor.

Die rechtlichen Grundlagen inklusiver Kin-

der- und Jugendhilfe ergeben sich aus dem Zu-

sammenspiel von Grundgesetz, UN-Behinderten-

rechtskonvention und den Reformen des SGB VIII. 

Sie markieren einen klaren normativen Anspruch: 

Vielfalt als Normalität anzuerkennen und Teilha-

be unabhängig von Beeinträchtigung zu sichern. 

Gleichzeitig zeigt der historische Blick, dass inklusive 

Kinder- und Jugendhilfe kein einmaliger Reformakt 

ist, sondern das Ergebnis eines langfristigen Transfor-

mationsprozesses. Dieser Prozess ist gekennzeich-

net durch den schrittweisen Abbau segregierender 

Strukturen, die Überwindung defizitorientierter Zu-

schreibungen und die Entwicklung eines ganzheitli-

chen Verständnisses von Unterstützung.

Inklusion bleibt damit eine anspruchsvolle 

Daueraufgabe. Sie erfordert nicht nur rechtliche 

Anpassungen, sondern auch fachliche Weiterent-

wicklung, strukturelle Veränderungen und eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit bestehen-

den Zuständigkeitslogiken. Der historische Kontext 

macht deutlich, dass die heutigen Bemühungen um 

inklusive, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit 

nicht losgelöst stehen, sondern Teil einer langfristi-

gen Entwicklung hin zu einem einheitlicheren, teilha-

beorientierten Unterstützungssystem sind.KT

DER INDEX FÜR INKLUSION

Im Projekt InklusionsWegweiser dient der Index 

für Inklusion als fachlicher Orientierungsrahmen, 

um inklusive Entwicklungsprozesse systematisch 

zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Ziel ist es 

nicht, das Instrument vollständig abzubilden, sondern 

seine Grundlogik so darzustellen, dass ein gemeinsa-

mes Verständnis für inklusives Arbeiten entsteht. Der 

Index eignet sich besonders, weil er Inklusion nicht 

als fertigen Zustand, sondern als kontinuierlichen 

Entwicklungsprozess beschreibt und Organisatio-

nen dabei unterstützt, bestehende Praxis kritisch zu 

reflektieren und schrittweise weiterzuentwickeln.

Im Unterschied zu reinen Checklisten oder nor-

mativen Modellen gibt der Index keine verbindlichen 

Vorgaben oder Zielbilder vor. Er versteht sich als 

Reflexionsinstrument, das Organisationen dabei 

unterstützt, eigene Stärken sichtbar zu machen, 

Barrieren zu identifizieren und passgenaue Ent-
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wicklungsschritte zu formulieren. Dadurch bleibt 

er anschlussfähig für unterschiedliche Arbeitsfel-

der, Rollen und Organisationsformen und vermeidet 

Überforderung durch starre Vorgaben.

Im Kontext der VIVA Stiftung steht dabei nicht nur 

die Weiterentwicklung einzelner Arbeitsbereiche im 

Mittelpunkt, sondern ausdrücklich die gemeinsame 

Entwicklung von Jugendhilfe und Eingliederungs-

hilfe. Der Index wird genutzt, um ein gemeinsames 

Bewusstsein für inklusive Entwicklungsprozesse zu 

schaffen und die Zusammenarbeit über Zuständig-

keitsgrenzen hinweg zu fördern. Er dient somit als 

verbindendes Denkmodell, nicht als isoliertes Bewer-

tungsinstrument.

Der Index für Inklusion in der Jugendarbeit ist ein 

Instrument, das Fachkräfte dabei unterstützt, ihre 

Praxis systematisch auf Barrieren für Teilhabe zu 

überprüfen und schrittweise inklusiver zu gestalten. 

Er hilft, sowohl offensichtliche als auch weniger 

sichtbare Ausschlüsse wahrzunehmen, etwa in räum-

lichen Bedingungen, in Kommunikationsformen, in 

organisationalen Routinen oder in professionellen 

Haltungen. 

Dabei richtet sich der Blick nicht nur auf Defizi-

te, sondern ebenso auf bereits vorhandene inklusive 

Strukturen und gelingende Praxis. Der Index unter-

stützt somit eine ressourcenorientierte Perspektive, 

die vorhandene Stärken sichtbar macht und als Aus-

gangspunkt weiterer Entwicklung nutzt. 

Ein zentrales Prinzip ist die konsequente Betei-

ligung der Adressat*innen. Jugendliche werden als 

Expert*innen ihrer eigenen Lebenslagen verstan-

den und aktiv in Reflexions- und Entwicklungspro-

zesse einbezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass 

inklusive Entwicklung nicht nur fachlich begründet, 

sondern an den realen Erfahrungen und Bedarfen 

junger Menschen ausgerichtet bleibt.

Tony Booth / Mel Ainscow

INDEX FÜR INKLUSION
Ein Leitfaden für Schulentwick-
lung.  Mit  Onl ine-Material ien.  Auch 
für Kindergärten,  Hochschulen und 
andere Bi ldungseinrichtungen über-
tragbar

Herausgegeben von Bruno Acher-
mann / Donja Amirpur / Mar ia-Luise 
Braunsteiner /  Heidrun Demo / El isa-
beth Plate / Andrea Platte

ISBN:978-3-407-63006-3
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DREI DIMENSIONEN DES INDEX FÜR INKLUSION

Der Index gliedert inklusive Entwicklung in drei miteinander verbundene Dimensionen. Diese helfen, 

unterschiedliche Ebenen organisationaler Praxis unterscheidbar zu machen, ohne ihren Zusammenhang aus 

dem Blick zu verlieren.

INKLUSIVE KULTUREN ENTWICKELN
Diese Dimension richtet den Blick auf Werte, Haltungen und Selbstverständnis-

se innerhalb der Organisation. Sie beschreibt, wie Zugehörigkeit erlebt wird, wie 

über Jugendliche gesprochen wird und ob Vielfalt als Normalität und Ressource 

verstanden wird. Inklusive Kulturen zeigen sich vor allem im Alltag, in Sprache, Be-

ziehungen und in der Art, wie Unterschiede wahrgenommen und bewertet werden.

INKLUSIVE STRUKTUREN ENTWICKELN
Hier geht es um die organisatorischen und formalen Rahmenbedingungen: Zu-

ständigkeiten, Entscheidungswege, Regeln, Konzepte und Kooperationsformen. 

Diese Strukturen bestimmen wesentlich, wer Zugang zu Angeboten hat und wie 

flexibel auf unterschiedliche Bedarfe reagiert werden kann. Ziel ist es, Strukturen 

so zu gestalten, dass sie Teilhabe erleichtern und nicht unbeabsichtigt ausschlie-

ßen.

INKLUSIVE PRAKTIKEN GESTALTEN
Diese Dimension bezieht sich auf das konkrete pädagogische Handeln im Alltag. 

Sie umfasst die Gestaltung von Angeboten, Formen der Beteiligung, Kommuni-

kation und Unterstützung. Inklusive Praktiken machen sichtbar, wie Kulturen und 

Strukturen tatsächlich wirksam werden und ob Teilhabe erfahrbar gelingt.
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DER ENTWICKLUNGSZYKLUS DES INDEX

Der Index versteht inklusive Entwicklung als zyklischen Prozess:

Auf diese Weise wird Inklusion als fortlaufender 

Lern- und Entwicklungsprozess verstanden, nicht 

als einmaliges Projekt. Die Arbeit mit dem Index er-

fordert die Bereitschaft, bestehende Routinen kri-

tisch zu hinterfragen. Gerade bewährte Praxis wird 

selten als veränderungsbedürftig wahrgenommen, 

obwohl sie für bestimmte Gruppen Barrieren ent-

halten kann. Der Index bietet hier einen geschütz-

ten Rahmen, um Reflexion nicht als Kritik, sondern 

als professionelle Weiterentwicklung zu verstehen. 

Zugleich liegt seine Stärke darin, dass inklusive Ent-

wicklung nicht als Aufgabe einzelner Fachkräfte, 

sondern als gemeinsamer Prozess verstanden wird. 

Mitarbeitende, Jugendliche und weitere Beteiligte 

können gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die 

hohe Flexibilität des Index ermöglicht eine passge-

naue Anwendung im jeweiligen Kontext und macht 

ihn zu einem geeigneten Instrument, um Inklusion 

langfristig im Organisationsalltag zu verankern.SR

Überprüfung & 

Weiterentwicklung

Reflexion der eigenen Praxis entlang 

der drei Dimensionen

Sichtbarmachen   von  Barrieren & 

vorhandenen Stärken

Formulierung  

realistischer, kontextbezogener  

Entwicklungsziele

Umsetzung konkreter 

Maßnahmen
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III. VIELFALT, HALTUNG 
& PROFESSIONELLE 
ZUSAMMENARBEIT

VIELFALT, HALTUNG & PROFESSIONELLE ZUSAMMENARBEIT

Die Weiterentwicklung inklusiver Strukturen und 

arbeitsbereichsübergreifender Zusammenarbeit setzt 

eine bewusste Auseinandersetzung mit Diversität 

voraus. Diversität ist dabei nicht als Aufzählung ein-

zelner Merkmale zu verstehen, sondern als Beschrei-

bung gesellschaftlicher und biografischer Vielfalt, die 

sich in unterschiedlichen Lebenslagen, Teilhabechan-

cen und Machtverhältnissen widerspiegelt. Eine in-

klusive Praxis richtet den Blick daher nicht nur auf 

individuelle Unterschiede, sondern auch auf die 

strukturellen Bedingungen, unter denen Teilhabe 

ermöglicht oder eingeschränkt wird.

Zu den zentralen Diversitätsdimensionen ge-

hören unter anderem Behinderung und chronische 

Erkrankung, soziale Herkunft und Armutserfahrun-

gen, Geschlecht und geschlechtliche Identität, se-

xuelle Orientierung, Migrationserfahrungen, Spra-

che, kulturelle Zuschreibungen, 

Alter sowie psy-

chische Belastungen. In der Praxis von Jugendhilfe 

und Eingliederungshilfe treten diese Dimensionen 

selten isoliert auf. Vielmehr überlagern sie sich und 

wirken in ihrem Zusammenspiel auf Lebenslagen und 

Unterstützungsbedarfe. Eine intersektionale Pers-

pektive hilft, diese Mehrfachzugehörigkeiten wahr-

zunehmen, ohne sie auf einzelne Kategorien zu re-

duzieren. Sie macht sichtbar, dass Ausschluss- und 

Benachteiligungserfahrungen nicht additiv entste-

hen, sondern sich gegenseitig verstärken oder ab-

schwächen können. 

Ambulante Unterstützung vollzieht sich im un-

mittelbaren Lebensraum von Familien und berührt 

damit sehr persönliche und oftmals sensible Lebens-

bereiche. Fachkräfte sind mit biografischen Belas-

tungen, familiären Konflikten, Unsicherheiten und 

existenziellen Fragen konfrontiert, ohne selbst über 

einen institutionell geschützten Rahmen zu verfü-

gen. Inklusion bedeutet in diesem Kontext nicht nur 

strukturelle Abstimmung, sondern auch eine hohe 

Sensibilität im Umgang mit Nähe, 
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Vertrauen, Schamgrenzen und emotionaler Verletz-

lichkeit. Diese Dimension verlangt professionelle Re-

flexion, klare Rollengestaltung und verlässliche fach-

liche Begleitung.

Professionelles Handeln ist zugleich immer auf 

Strukturierung und Ordnung angewiesen. Diagno-

sen, Zuständigkeitslogiken und fachliche Kategorien 

dienen der Orientierung, bergen jedoch die Gefahr, 

komplexe Lebensrealitäten zu vereinfachen. Sensi-

bilisierung bedeutet in diesem Zusammenhang, sich 

dieser Spannung bewusst zu sein: zwischen notwen-

diger fachlicher Systematisierung und dem Anspruch, 

individuelle Lebenslagen nicht auf einzelne Merkma-

le zu verkürzen. Eine inklusive Praxis hält diese Span-

nung aus und nutzt sie als Ausgangspunkt für Refle-

xion, nicht als Anlass für Vereinfachung.

Sensibilisierung ist daher kein einmaliger Akt und 

keine Frage einzelner Fortbildungen, sondern ein 

kontinuierlicher professioneller Prozess. Sie erfor-

dert die Bereitschaft, eigene Deutungsmuster, Rou-

tinen und Normalitätsvorstellungen immer wieder zu 

hinterfragen. Dabei geht es nicht um moralische Be-

wertung, sondern um fachliche Weiterentwicklung. 

Sensibilisierung schafft Räume, in denen Unsicher-

heiten, Ambivalenzen und Zielkonflikte thematisiert 

werden können, ohne als Defizite interpretiert zu 

werden. Gerade in inklusiven und arbeitsbereichs-

übergreifenden Settings ist dies eine zentrale 

Voraussetzung für tragfähige Zusammenarbeit.

Eng damit verbunden ist die Auseinanderset-

zung mit Macht und Beteiligung. Veränderungen in 

Zuständigkeiten, Entscheidungswegen und fach-

licher Verantwortung wirken sich unmittelbar auf 

die Position der Adressat*innen aus. Beteiligung ist 

daher nicht allein eine formale Frage, sondern eine 

Frage realer Zugänglichkeit. Auch dort, wo Mitwir-

kung vorgesehen ist, können strukturelle Barrieren 

dazu führen, dass bestimmte Gruppen faktisch nur 

eingeschränkt beteiligt werden. Kinder, Jugendliche 

und Familien mit Behinderungen, mit Armutserfah-

rungen oder mit sprachlichen Barrieren sind hiervon 

besonders betroffen. Eine inklusive Praxis muss Be-

teiligungsformate daher so gestalten, dass sie ver-

ständlich, erreichbar und machtsensibel sind. Erst 

dann wird Beteiligung zu einem Instrument tatsäch-

licher Teilhabe und nicht nur zu einem organisatori-

schen Standard.

Sprache spielt in diesem Zusammenhang eine 

zentrale Rolle. Fachsprache, diagnostische Begriffe 

und verwaltungslogische Formulierungen sind für 

viele Adressat*innen schwer zugänglich und können 

ausgrenzend wirken. Gleichzeitig unterscheiden 

sich die Sprachkulturen zwischen Jugendhil-

fe und Eingliederungshilfe 

e r h e b -
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lich. 

Eine inklusive Praxis erfordert daher bewuss-

te Übersetzungsarbeit: zwischen Fachdisziplinen, 

aber auch zwischen professioneller Sprache und 

alltagsnaher Kommunikation. Sprache ist dabei nie 

neutral, sondern transportiert Deutungen, Macht-

verhältnisse und Erwartungen. Ein sensibler Um-

gang mit Sprache trägt wesentlich dazu bei, Augen-

höhe und Verständlichkeit 

herzustellen.

In arbeitsbereichsübergrei-

fenden Kontexten gewinnt 

diese Sensibilität zusätzliche 

Bedeutung. Hier treffen unter-

schiedliche fachliche Logiken, professionelle Selbst-

verständnisse und institutionelle Routinen aufeinan-

der. Sensibilisierung bedeutet in diesem Rahmen 

nicht, Unterschiede aufzulösen, sondern sie sicht-

bar und bearbeitbar zu machen. Gerade die be-

wusste Auseinandersetzung mit Verschiedenheit 

eröffnet die Möglichkeit, gemeinsame Verantwor-

tung zu entwickeln, ohne fachliche Profile aufzuge-

ben. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Inklusion 

und arbeitsbereichsübergreifende Zusammenarbeit 

begrifflich zu unterscheiden.

Inklusion beschreibt ein Ziel und eine Haltung. Sie 

richtet sich auf die gleichberechtigte Teilhabe aller 

Kinder und Jugendlichen und fragt danach, wie Viel-

falt wahrgenommen, bewertet und in professionelles 

Handeln übersetzt wird. Arbeitsbereichsübergreifen-

de Zusammenarbeit hingegen ist ein Mittel. Sie be-

schreibt die organisatorischen und fachlichen Arran-

gements, mit denen unterschiedliche Systeme ihre 

Zuständigkeiten, Ressourcen und Perspektiven auf-

einander beziehen. Zusammenarbeit kann Inklusion 

fördern, garantiert sie jedoch nicht automatisch. Um-

gekehrt bleibt Inklusion als An-

spruch wirkungslos, wenn sie 

nicht in konkrete Strukturen 

und Verfahren übersetzt wird. 

Beide Ebenen stehen daher in 

einem Spannungsverhältnis, 

das bewusst gestaltet werden muss. Für das beruf-

liche Selbstverständnis der Fachkräfte bedeutet dies 

eine besondere Herausforderung. Die Zusammen-

führung von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe 

betrifft nicht nur organisatorische Abläufe, son-

dern berührt grundlegende Fragen professioneller 

Identität. Unterschiedliche fachliche Traditionen und 

Aufträge prägen, wie Unterstützungsbedarfe wahr-

genommen und bewertet werden. 

Eine inklusive und arbeitsbereichsübergreifende 

Praxis setzt voraus, dass diese Unterschiede nicht 

verdeckt, sondern offen reflektiert. Erst auf dieser 

Grundlage kann ein gemeinsames Verständnis ent-

stehen, das Annäherung und Kooperation ermög-

Inklusion beschreibt ein Ziel und eine Hal-

tung. Sie richtet sich auf die gleichberech-

tigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen 

und fragt danach, wie Vielfalt wahrgenom-

men, bewertet und in professionelles Han-

deln übersetzt wird.
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licht.

Gleichzeitig erfordert professionelle Haltung 

eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Vielfalt. 

Wer in der Kinder- und Jugendhilfe tätig ist, arbeitet 

mit Menschen in sehr unterschiedlichen Lebensla-

gen. Dies schließt Kinder und Jugendliche mit Behin-

derungen ebenso ein wie solche mit sozialen, psychi-

schen oder migrationsbedingten Belastungen. 

Inklusion bedeutet daher nicht, zusätzliche Ziel-

gruppen zu „übernehmen“, sondern Vielfalt als Teil 

der eigenen professionellen Realität anzuerkennen.

Dies schließt jedoch nicht aus, fachliche Gren-

zen zu benennen. Professio-

nelles Handeln bedeutet nicht, 

alles selbst leisten zu müssen. 

Im Gegenteil: Gerade arbeits-

bereichsübergreifende Zu-

sammenarbeit ermöglicht es, 

spezialisierte Kompetenzen zu 

verbinden, ohne individuelle Überforderung zu er-

zeugen. Haltung zeigt sich damit nicht im Anspruch 

auf Allzuständigkeit, sondern in der Bereitschaft zur 

Kooperation und zur geteilten Verantwortung.

Für Führungskräfte kommt hier eine besondere 

Rolle hinzu. Sie gestalten die organisationalen Rah-

menbedingungen, in denen Sensibilisierung, Reflexi-

on und Kooperation möglich werden. Inklusion wird 

nicht durch Appelle hergestellt, sondern durch die 

Schaffung verlässlicher Strukturen: Zeit für Aus-

tausch, Räume für Reflexion, Anerkennung von Un-

sicherheiten und die Förderung einer Fehler- und 

Lernkultur. Führung bedeutet in diesem Kontext, 

Diversität nicht nur als fachliches Thema, sondern 

als Bestandteil organisationaler Entwicklung zu 

verankern.

Die Auswirkungen inklusiver und arbeitsbereichs-

übergreifender Zusammenarbeit zeigen sich auf 

mehreren Ebenen. Für die einzelne Fachkraft bedeu-

tet sie eine erhöhte Komplexität, aber auch eine Er-

weiterung des professionellen Handlungsspielraums. 

Neue Perspektiven fördern 

fachliche Weiterentwicklung, 

schärfen die Reflexionsfähig-

keit und stärken die Kompe-

tenz im Umgang mit komple-

xen Unterstützungsbedarfen.

Für die Profession ins-

gesamt eröffnet die Verbindung unterschiedlicher 

Fachlogiken die Möglichkeit, tradierte Engführungen 

zu überwinden. Zielkonflikte werden sichtbar und 

bearbeitbar. Professionalität zeigt sich hier nicht im 

Festhalten an klaren Abgrenzungen, sondern in der 

Fähigkeit, Unterschiede produktiv zu nutzen und Ver-

antwortung zu teilen.

Für Kinder, Jugendliche und Familien liegt der 

Nutzen in nachvollziehbaren, kohärenten und ver-

Arbeitsbereichsübergreifende Zusammen-

arbeit ist ein Mittel. Sie beschreibt die orga-

nisatorischen und fachlichen Arrangements, 

mit denen unterschiedliche Systeme ihre 

Zuständigkeiten, Ressourcen und Perspekti-

ven aufeinander beziehen. 
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lässlichen Unterstützungsprozessen. Gelingt Zusam-

menarbeit, werden Brüche reduziert, Zuständigkeiten 

transparenter und Unterstützung als zusammenhän-

gender Prozess erlebbar. Zugleich steigt die Chance, 

bislang bestehende Versorgungslücken zu erkennen 

und zu schließen. Insgesamt wird deutlich, dass in-

klusives und arbeitsbereichsübergreifendes Han-

deln weit über organisatorische Fragen hinausgeht. 

Es verbindet die Auseinandersetzung mit Diversität, 

Macht und Sprache mit der bewussten Gestaltung 

professioneller Haltung und organisationaler Struk-

turen. Inklusion entsteht weder allein durch gute 

Konzepte noch allein durch engagierte Fachkräfte. 

Entscheidend ist das Zusammenspiel von Haltung, 

Fachlichkeit und Rahmenbedingungen. Erst wenn 

diese Ebenen aufeinander bezogen werden, kann 

eine Praxis entstehen, die Teilhabe nicht nur organi-

siert, sondern tatsächlich ermöglicht.SR

INTERDISZIPLINÄRE KOOPERATION IN DER 
EINGLIEDERUNGS-, KINDER- & JUGENDHILFE

Die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Volljährigen mit komplexen Unterstüt-

zungsbedarfen erfordert ein abgestimmtes Han-

deln unterschiedlicher Hilfesysteme. 

An der Schnittstelle von Kinder- und Jugendhil-

fe und Eingliederungshilfe treffen unterschiedliche 

rechtliche Grundlagen, Fachlogiken und Organisati-

onsstrukturen aufeinander, während sich die Lebens-

lagen junger Menschen nicht an Systemgrenzen ori-

entieren. Interdisziplinäre Kooperation ist daher eine 

zentrale Voraussetzung, um Unterstützungsprozesse 

kohärent, bedarfsgerecht und inklusiv zu gestalten. 

Gerade im ambulanten Kontext ist interdiszip-

linäre Kooperation keine ergänzende Option, son-

dern strukturelle Notwendigkeit, da Verantwortung, 

Finanzierung und fachliche Steuerung nicht institu-

tionell gebündelt sind, sondern zwischen verschiede-

nen Akteurinnen und Akteuren verteilt bleiben. Ziel 

interdisziplinärer Kooperation ist es, fragmentierte 

Hilfen zu überwinden und einen ganzheitlichen Blick 

auf die Lebenslage junger Menschen zu ermöglichen. 

Entwicklung, Teilhabe, Schutz und Förderung werden 

nicht getrennt, sondern gemeinsam gedacht. Dabei 

steht nicht die Auflösung fachlicher Zuständigkeiten 

im Vordergrund, sondern deren koordinierte Verbin-

dung im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung. 



29

Interdisziplinäre Kooperation wird im Alltag 

durch klare Prozesse und Strukturen getragen. 

Dazu gehören:

•	 gemeinsame Bedarfserhebung unter Einbe-

ziehung der Adressat*innen,

•	 aufeinander abgestimmte Hilfeplanung,

•	 klare Rollen- und Verantwortungszuordnung 

bei gleichzeitiger geteilter Verantwortung,

•	 regelmäßige Fall- und Netzwerkkonferenzen,

•	 frühzeitige Planung und Begleitung von Über-

gängen.

Typische Herausforderungen ergeben sich aus 

unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen, 

fachlichen Deutungsmustern, begrenzten Ressour-

cen sowie aus Macht- und Entscheidungsasymme-

trien. Ihnen kann durch verbindliche Kooperations-

strukturen, transparente Entscheidungswege und 

klare Kommunikationsstandards begegnet werden.

Gelingende interdisziplinäre Kooperation wirkt auf 

mehreren Ebenen:

•	 Für die Adressat*innen bedeutet sie nach-

vollziehbare, kontinuierliche und verlässliche 

BEDARFSGERECHTIGKEIT VOR ZUSTÄNDIGKEIT
Unterstützung richtet sich nach der individuellen Lebenslage des jungen Menschen, nicht nach 

formalen Zuständigkeitslogiken.

GANZHEITLICHES FALLVERSTEHEN
Pädagogische, soziale, gesundheitliche & familiäre Aspekte werden integrativ betrachtet.

PARTIZIPATION UND SELBSTBESTIMMUNG
Kinder, Jugendliche & Familien werden aktiv in Planung, Umsetzung und Evaluation einbezogen.

INKLUSION UND BARRIEREFREIHEIT
Strukturelle, kommunikative und institutionelle Barrieren werden systematisch berücksichtigt und 

abgebaut.

KOOPERATION AUF AUGENHÖHE
Unterschiedliche Fachlogiken werden als Ressource verstanden, keine Disziplin beansprucht  

einen alleinigen Deutungsanspruch.

Interdisziplinäre Kooperation basiert auf zentralen fachlichen Leitprinzipien:
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Unterstützungsprozesse.

•	 Für Fachkräfte erhöht sie Handlungssicher-

heit, fachliche Qualität und Entlastung durch 

abgestimmtes Arbeiten.

•	 Für Organisationen ermöglicht sie den Ab-

bau von Doppelstrukturen, eine effizientere  

Ressourcennutzung und die Entwicklung zu 

einer lernenden, inklusiv ausgerichteten Orga-

nisation.

Interdisziplinäre Kooperation ist damit kein Zu-

satz, sondern ein grundlegendes Organisationsprin-

zip inklusiver Kinder- und Jugendhilfe. Sie schafft die 

strukturellen Voraussetzungen dafür, dass Inklusion 

nicht nur als Haltung formuliert, sondern im Alltag 

wirksam umgesetzt werden kann.

Interdisziplinäre Kooperation (PliKS – Planungs-

gruppe Inklusion in Kassel) beschränkt sich dabei 

nicht auf die Zusammenarbeit innerhalb der eige-

nen Organisation. Im Projektzeitraum wurde darü-

ber hinaus eine trägerübergreifende Arbeitsgruppe 

initiiert. Beteiligt waren Vertreter*innen des Ju-

gendamts und Sozialamts der Stadt Kassel sowie 

leitende oder fachverantwortliche Personen ver-

schiedener sozialer Träger aus Jugendhilfe, Sozial-

hilfe, stationären und ambulanten Angeboten so-

wie der Frühförderung. Die Arbeitsgruppe traf sich 

regelmäßig mit dem Ziel, einen trägerübergreifend 

nutzbaren Methodenkoffer zur Auseinandersetzung 

mit Inklusion zu entwickeln.

Zum Ende des Projektzeitraums wurde das Format 

in eine andere Arbeitsstruktur überführt. Die inhalt-

liche Weiterbearbeitung des Vorhabens soll dort mit 

veränderter Zusammensetzung fortgesetzt werden.KT
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IV. METHODEN & PRAXIS-
ANSÄTZE

Die folgenden Methoden und Praxisansätze 

zeigen, wie inklusive, rechtskreisübergreifende Zu-

sammenarbeit im Arbeitsalltag konkret umgesetzt 

werden kann. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Unter-

stützung nicht entlang formaler Zuständigkeiten or-

ganisieren, sondern entlang der Lebenslagen und 

Bedarfe junger Menschen. Sie verbinden fachliche 

Haltung mit struktureller Gestaltung und machen In-

klusion als organisationalen Prozess praktisch hand-

habbar. Die vorgestellten Instrumente dienen nicht 

als starre Modelle, sondern als entwicklungsfähige 

Formate. Sie lassen sich an unterschiedliche orga-

nisatorische und regionale Kontexte anpassen und 

verstehen sich als Bausteine eines lernenden Sys-

tems, in dem Kooperation, Reflexion und gemein-

same Verantwortung zentral sind.

RECHTSKREISÜBERGREIFENDES CLEARINGVERFAHREN

Ein zentrales Element einer inklusiven Kinder- und 

Jugendhilfe ist die enge und verbindliche Zusammen-

arbeit zwischen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe, 

auch über die Grenzen einzelner Rechtskreise hin-

weg. Dabei geht es darum, Unterstützung nicht 

entlang formaler Zuständigkeiten zu organisieren, 

sondern entlang der tatsächlichen Bedarfe junger 

Menschen. Ein wesentliches Instrument hierfür ist 

die Entwicklung eines rechtskreisübergreifenden 

Clearingverfahren. 

Sie setzen nicht bei der Frage an, welches System 

zuständig ist, sondern bei der Frage, welche Un-

terstützung eine Person in ihrer 

konkreten Lebenssituation benötigt und wie diese 

gemeinsam organisiert werden kann.

Rechtskreisübergreifendes Clearing bedeutet, 

dass unterschiedliche LeistungsEin zentrales Ele-

ment einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe 

ist die enge und verbindliche Zusammenar-

beit zwischen Jugendhilfe und Einglie-

derungshilfe, auch über die Grenzen 

einzelner Rechtskreise hinweg. 

Dabei geht es darum, Un-

terstützung 
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nicht entlang formaler Zuständigkeiten zu organi-

sieren, sondern entlang der tatsächlichen Bedar-

fe junger Menschen. Ein wesentliches Instrument 

hierfür ist die Entwicklung eines rechtskreisüber-

greifenden Clearingverfahren. 

Sie setzen nicht bei der Frage an, welches System 

zuständig ist, sondern bei der Frage, welche Unter-

stützung eine Person in ihrer konkreten Lebenssitu-

ation benötigt und wie diese gemeinsam organisiert 

werden kann.

Rechtskreisübergreifendes Clearing bedeutet, 

dass unterschiedliche Leistungssysteme frühzeitig 

und strukturiert zusammenkommen, um Bedarfe 

ganzheitlich zu klären. 

Im Mittelpunkt stehen dabei zunächst die beste-

henden Arbeitsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe 

und der Eingliederungshilfe. 

Ziel ist es, zwischen diesen beiden Systemen ein 

gemeinsames Verständnis der Situation junger Men-

schen zu entwickeln, Förder- und Unterstützungs-

bedarfe aufeinander abzustimmen und Zustän-

digkeiten koordiniert statt 

konkurrie-

rend zu klären. Dadurch wird vermieden, dass Hilfen 

isoliert geplant werden oder nebeneinanderstehen, 

ohne aufeinander bezogen zu sein. 

Gleichzeitig ist ein solches Vorgehen perspekti-

visch erweiterbar. Auch wenn der Schwerpunkt im 

Rahmen dieser Darstellung, auf der Zusammenarbeit 

von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe liegt, zeigt 

die Praxis, dass eine ganzheitliche Unterstützung jun-

ger Menschen häufig die Einbindung weiterer Berei-

che erfordert, etwa von Schule, medizinischen oder 

therapeutischen Angeboten oder anderen sozialen 

Unterstützungssystemen. 

Rechtskreisübergreifendes Clearing kann daher 

durchaus langfristig als offenes Kooperationsmo-

dell verstanden werden, das je nach Bedarf weitere 

Akteure einbindet, ohne den Kern der Zusammen-

arbeit zwischen Jugendhilfe und Eingliederungshil-

fe aus dem Blick zu verlieren.

Im Projektverlauf wurde das Clearingverfahren 

nicht ausschließlich organisationsintern weiterentwi-

ckelt, sondern in enger Abstimmung mit den jeweils 

zuständigen öffentlichen Leistungsträgern erprobt 

und reflektiert. Gemeinsame Fallbesprechungen 

sowie transparente Entscheidungsprozesse 

dienten dazu, fachliche Per-

spektiven 
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und Finanzierungslogiken frühzeitig miteinander 

zu verbinden. Ziel war es, Bedarfsfeststellung, Zu-

ständigkeitsklärung und Hilfeplanung nicht sequen-

ziell, sondern abgestimmt zu gestalten. Dabei zeigte 

sich, dass verbindliche Abstimmungsprozesse auf 

Systemebene eine wesentliche Voraussetzung für 

tragfähige Unterstützungsarrangements im ambu-

lanten Kontext darstellen.

Insbesondere im ambulanten Setting zeigt sich 

dabei eine weitere strukturelle Herausforderung: 

Unterstützungsleistungen sind häufig finanziell 

fragmentiert. Unterschiedliche Leistungsarten, Be-

willigungslogiken und Zuständigkeitsregelungen grei-

fen ineinander, ohne dass sie von vornherein aufei-

nander abgestimmt sind. Die Finanzierung einzelner 

Maßnahmen erfolgt getrennt, zeitlich versetzt oder 

unter unterschiedlichen fachlichen Voraussetzungen. 

Rechtskreisübergreifendes Clearing dient daher 

nicht nur der inhaltlichen Bedarfsklärung, sondern 

auch der Koordination dieser fragmentierten Fi-

nanzierungsstrukturen. Ziel ist es, Unterstützungs-

prozesse so abzustimmen, dass sie fachlich kohärent 

und für die Familien nachvollziehbar bleiben.

Besonders bedeutsam ist dieses Vorgehen in 

Übergangsphasen, etwa beim 

We c h s e l 

von der Kinder- und Jugendhilfe in die Eingliede-

rungshilfe für Erwachsene. Solche Übergänge sind für 

junge Menschen häufig mit Unsicherheiten, Brüchen 

und dem Verlust vertrauter Strukturen verbunden. 

Ein rechtskreisübergreifendes Clearing schafft hier 

Kontinuität, indem es Übergänge frühzeitig vorbe-

reitet, Zuständigkeiten transparent klärt und sicher-

stellt, dass Unterstützung nicht neu beantragt oder 

vollständig neu aufgebaut werden muss, sondern an 

bestehende Hilfeprozesse anknüpft. Die Perspekti-

ve verschiebt sich von einem Systemwechsel hin zu 

einem begleiteten Entwicklungsprozess.

Darüber hinaus fördert ein solches Verfahren 

eine gemeinsame fachliche Sprache zwischen 

den beteiligten Systemen. Unterschied-

liche professionelle Logiken, Begriffe 

und Bewertungsmaßstäbe werden 

nicht als Hindernis, sondern 

als Ergänzung verstanden.

Jugendhilfe bringt 

ihre Erfahrungen 

mit Bezie-

h u n g s -
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arbeit, Entwicklung und sozialpädagogischer 

Unterstützung ein, während die Eingliederungs-

hilfe ihre Expertise in Teilhabe, Assistenz und lang-

fristiger Unterstützung einbringt. In der gemein-

samen Klärung entsteht ein umfassenderes Bild 

der Lebenssituation junger Menschen, das weder 

auf Förderung noch auf Versorgung reduziert ist.

Rechtskreisübergreifendes Clearing trägt außer-

dem dazu bei, Verantwortlichkeiten klarer und ver-

bindlicher zu gestalten. Anstelle von Zuständigkeits-

abgrenzungen oder Verschiebungen entsteht eine 

geteilte Verantwortung für die Gestaltung passender 

Unterstützungsarrangements. Das erhöht die Trans-

parenz für alle Beteiligten, stärkt die Verlässlichkeit 

von Hilfen und reduziert Reibungsverluste zwischen 

den Systemen. Für Fachkräfte bedeutet dies mehr 

Handlungssicherheit, da Entscheidungen nicht iso-

liert, sondern gemeinsam getragen werden.

Nicht zuletzt hat ein solches Vorgehen auch eine 

strukturelle und organisationsbezogene Wirkung. 

Es fördert die Entwicklung verbindlicher Koopera-

tionsstrukturen, klarer Kommunikationswege und 

abgestimmter Planungsprozesse. Langfristig trägt 

dies zu einer stärkeren Verzahnung der Systeme bei 

und unterstützt den Aufbau einer inklusiven Ver-

sorgungslandschaft, in der Unterstützungsangebote 

nicht nebeneinander existieren, sondern aufeinander 

bezogen sind.

Rechtskreisübergreifende Clearingverfahren sind 

damit kein zusätzliches Spezialinstrument, sondern 

Ausdruck eines inklusiven Verständnisses von Hil-

feplanung und Unterstützung. Sie machen deutlich, 

dass Inklusion nicht nur eine pädagogische oder fach-

liche Haltung ist, sondern auch eine organisatorische 

und strukturelle Aufgabe. 

Eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe braucht 

Formen der Zusammenarbeit, die Systemgrenzen 

überschreiten, Übergänge absichern und Unterstüt-

zung konsequent an den Lebensrealitäten junger 

Menschen ausrichten.
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BEST-PRACTICE-BEISPIEL
Geht eine Anfrage zunächst bei der Jugendhilfe ein und zeigt sich bereits im 

Erstkontakt, dass sowohl erzieherische als auch behinderungsbedingte Bedarfe 

bestehen, wird frühzeitig ein gemeinsamer Klärungsprozess mit der Eingliede-

rungshilfe angestoßen. 

DIE UNTERSTÜTZUNG WIRD NICHT ENTLANG DER FRAGE „WER IST 

ZUSTÄNDIG?“ SORTIERT, SONDERN ENTLANG DER FRAGE  

„WAS BRAUCHT DIESER JUNGE MENSCH, DAMIT UNTERSTÜTZUNG 

WIRKSAM WIRD?“

In einem gemeinsamen Gespräch mit Eltern, Jugendamt und Sozialamt wer-

den die Bedarfe umfassend erfasst. Dabei wird ein gemeinsames Fallverständnis 

entwickelt und abgestimmt, wie beide Systeme ihre jeweiligen fachlichen Stärken 

einbringen können. Fachliche und organisatorische Voraussetzungen – etwa Per-

sonal, Finanzierung und Rahmenbedingungen – werden gemeinsam geklärt.

Die Unterstützung erfolgt anschließend in einer abgestimmten Maßnahme, 

an der Fachkräfte beider Systeme beteiligt sind. Verantwortung wird gemeinsam 

getragen, Entscheidungen werden transparent und im kontinuierlichen Austausch 

getroffen. Regelmäßige Reflexions- und Steuerungsrunden sichern die fachliche 

Qualität und ermöglichen Anpassungen an veränderte Bedarfe.

Das Beispiel verdeutlicht, dass rechtskreisübergreifendes Clearing die Zu-

sammenarbeit nicht erst nach formaler Zuständigkeitsklärung beginnt, sondern 

bereits bei der Bedarfserfassung. Jugendhilfe und Eingliederungshilfe werden als 

sich ergänzende Systeme verstanden, deren Zusammenwirken die Grundlage für 

passgenaue, verlässliche und inklusive Unterstützung bildet.SR
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INKLUSIVE GRUPPENFACHBERATUNG ZUR 
INTERDISZIPLINÄREN QUALITÄTSENTWICKLUNG

Im Rahmen des Projekts wurde die inklusive 

Gruppenfachberatung als ergänzendes, interdiszip-

linäres Format zur fachlichen Reflexion und Weiter-

entwicklung etabliert. Sie findet einmal monatlich 

statt und richtet sich an Fachkräfte aus unterschied-

lichen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie der Eingliederungshilfe. 

Ziel ist es, einen kontinuierlichen Raum für Aus-

tausch, Verständigung und gemeinsame Reflexion 

zu schaffen, der den Anforderungen inklusiver und 

rechtskreisübergreifender Arbeit gerecht wird.

Die Gruppenfachberatung reagiert auf die zu-

nehmende Komplexität pädagogischer Praxis. 

Fachkräfte stehen immer häufiger vor Situationen, in 

denen unterschiedliche fachliche Logiken, rechtliche 

Rahmenbedingungen und vielfältige Lebenslagen der 

Adressat*innen zusammenkommen. Das Format bie-

tet die Möglichkeit, diese Herausforderungen nicht 

isoliert, sondern gemeinsam zu bearbeiten und 

fachlich einzuordnen.

Zentral ist der interdisziplinäre Charakter der Bera-

tung. Unterschiedliche Perspektiven aus Jugendhilfe 

und Eingliederungshilfe werden bewusst zusammen-

geführt und als fachliche Ressource genutzt. Ziel ist 

es nicht, Unterschiede aufzulösen, sondern sie sicht-

bar zu machen, gegenseitiges Verständnis zu fördern 

und ein gemeinsames Fallverständnis zu entwickeln. 

Auf diese Weise trägt die Gruppenfachberatung dazu 

bei, fachliche Grenzziehungen zu reflektieren und ko-

operative Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.

Die inklusive Gruppenfachberatung dient zugleich 

der Sensibilisierung für Diversität, Machtverhältnis-

se und Ausschlussmechanismen. Sie bietet einen 

geschützten Rahmen, um eigene Haltungen, Unsi-

cherheiten und professionelle Routinen zu reflek-

tieren. Dadurch wird Inklusion nicht nur 

als fachliches Konzept, sondern 

als Teil des beruflichen 

Selbstverständnisses 

bearbeitbar.
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Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbin-

dung von Einzelfallarbeit und struktureller Refle-

xion. In der Beratung werden konkrete Fälle aufge-

griffen, zugleich aber immer in ihren organisationalen 

und systemischen Kontext eingeordnet. So entste-

hen Impulse nicht nur für das individuelle Handeln, 

sondern auch für die Weiterentwicklung von Struk-

turen und Verfahren.

Die inklusive Gruppenfachberatung wird über den 

Projektzeitraum hinaus als fester Bestandteil fach-

licher Qualitätsentwicklung weitergeführt. Sie ist 

damit kein temporäres Projektformat, sondern ein 

dauerhaftes Element, um inklusive und rechtskreis-

übergreifende Zusammenarbeit im Arbeitsalltag zu 

verankern.KT



38

InklusionsWegweiser:
Gemeinsam für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe

Abgestimmtes Konzept
 für Kompetenzteam

Wissensaustausch mit den Teams
und Kund*innen/Klient*innen

Entwicklung einer internen
Definition von Inklusion

Inklusive Leistungsvereinbarung mit
Jugendamt (ggf. Sozialamt)

Gemeinsame (Projekt-) Fachtag(e)

Trägerübergreifende Fortbildungen

in
te

rn

extern

Haltung
Wissen

Kompetenzen
Fachteam

Kooperation
Austausch
Netzwerk

Öffentlichkeitsarbeit
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Jugendhilfe

Inklusive Prozesse,
Haltung und Strukturen
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INKLUSIVE BETEILIGUNGSFORMATE FÜR KINDER, 
JUGENDLICHE & ELTERN

Beteiligung ist ein zentrales Prinzip der modernen 

Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshil-

fe. Sie ist nicht nur rechtlich verankert – etwa im SGB 

VIII (Kinder- und Jugendhilfe) und im SGB IX (Ein-

gliederungshilfe) – sondern auch ein pädagogisches 

Leitprinzip, das Selbstbestimmung, Empowerment 

und soziale Teilhabe fördert. In inklusiven Kontex-

ten entfaltet Beteiligung besondere Bedeutung: Sie 

baut Barrieren für Kinder und Jugendliche mit Beein-

trächtigungen ab und ermöglicht diskriminierungs-

freie, selbstbestimmte Teilhabe. Beteiligungsformate 

können individuell, gruppenbezogen oder strukturell 

ausgestaltet sein, reichen von direkten Mitbestim-

mungsmöglichkeiten über projektbezogene Partizi-

pation bis hin zu institutionellen Mitwirkungsmecha-

nismen. Besonders im ambulanten Setting, in dem 

Unterstützung im privaten Lebensraum stattfindet, 

ist Beteiligung eng mit Vertrauen, Transparenz und 

einer sensiblen Gestaltung professioneller Nähe ver-

bunden.	

RECHTLICHE UND THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER BETEILIGUNG

Kinder und Jugendliche haben ein rechtlich ver-

brieftes Partizipationsrecht (§ 8 SGB VIII, Kinder- und 

Jugendhilfegesetz; SGB IX, Eingliederungshilfe). Die 

UN-Kinderrechtskonvention (Art. 12) und die UN-

Behindertenrechtskonvention (Art. 7, 24) fordern, 

dass Kinder und Jugendliche ihre Meinung alters- 

und entwicklungsgerecht äußern können. 

Inklusive Beteiligung erfordert den Abbau struktu-

reller Barrieren – sprachlich, motorisch, kommunika-

tiv und institutionell – sowie transparente Entschei-

dungswege. 

Beteiligung basiert auf mehreren theoretischen 

Ansätzen – und diese Konzepte bilden die Grundla-

ge für die Gestaltung zielgruppenspezifischer, 

bedarfsorientierter Beteiligungsfor-

mate. schen, ein selbstbe-

stimmtes Leben zu führen:

FOKUS AUF EINGLIEDERUNGS- & JUGENDHILFE
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HART’S LADDER OF PARTICIPATION (1992)

... beschreibt Partizipation als Stufenmodell von Nicht-Beteiligung bis zu 
vollständiger Mitbestimmung.

EMPOWERMENT-ANSATZ 
... stärkt Selbstwirksamkeit und Entscheidungsfähigkeit.

INKLUSIONSANSATZ
... gewährleistet gleiche Teilhabechancen, berücksichtigt Vielfalt und besondere 

Bedürfnisse.

CAPABILITY APPROACH (SEN, NUSSBAUM)

... zielt auf die Förderung der Handlungskompetenzen und Möglichkeiten junger 
Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
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BETEILIGUNGSFORMATE IN DER PRAXIS

Einzelbeteiligung: Individuelle Beratungsgespräche, 

Hilfeplanmitwirkung, persönliche Entwicklungspläne. 

Gruppenbeteiligung: partizipative Freizeitgestaltung.

ELTERNVERTRETUNGEN UND MITWIRKUNGSGREMIEN 

... zur Qualitätsentwicklung & Konzeptgestaltung. 

ELTERN-KIND-PROJEKTE 

... zur Förderung gemeinsamer Entscheidungsprozesse. 

EINZELFALLBEZOGENE BETEILIGUNG 

... bei Hilfeplanung, Bildungs- & Fördermaßnahmen. 

BARRIEREFREIE KOMMUNIKATION: 

Leichte Sprache, Symbole, Gebärdensprache, digitale Unterstützungsformen. 

INDIVIDUELLE ANPASSUNG: 

Maßnahmen an kognitive, emotionale & soziale Fähigkeiten der Kinder anpassen. 

 

MULTIPROFESSIONELLE KOOPERATION: 

Sozialpädagogik, Heilpädagogik, Therapie & medizinische Fachkräfte arbeiten zusammen. 

SELBSTBESTIMMUNG

Kinder & Jugendliche werden aktiv in Entscheidungen zu Wohnform, Freizeitgestaltung, Assis-

tenzbedarf & Berufsorientierung eingebunden.
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PARTIZIPATION IN DER INKLUSIVEN JUGENDHILFE

•	 Integration unterschiedlicher Bedürfnisse: Kin-

der mit und ohne Beeinträchtigungen gestalten 

Projekte gemeinsam.

•	 Empowerment-orientierte Methoden: Förde-

rung von Selbstwirksamkeit, Problemlösekompe-

tenz und sozialer Integration.

•	 Partizipative Planungsprozesse: Entwicklung 

von Freizeitangeboten, Bildungsprojekten und 

Schutzkonzepten.  

Beispiel: Inklusive Feriencamps oder digitale Platt-

formen für Mitbestimmung in Jugendclubs.

HERAUSFORDERUNGEN UND ERFOLGSFAKTOREN

•	 Heterogene Fähigkeiten und Bedürfnisse der 

Kinder und Jugendlichen.

•	 Begrenzte zeitliche & personelle Ressourcen.

•	 Institutionelle Strukturen, die Partizipation nicht 

standardmäßig berücksichtigen.

•	 Spannungsfeld zwischen Schutzauftrag und 

Selbstbestimmung.

•	 Niedrigschwellige, barrierefreie Angebote.

•	 Einbeziehung aller relevanten Akteure (Kinder, 

Jugendliche, Eltern, Fachkräfte).

•	 Professionelle Moderation und methodische 

Vielfalt.

•	 Kontinuierliche Reflexion und Evaluation.

PRAXISORIENTIERTE BETEILIGUNGSFORMATE: METHODEN, TOOLS UND BEISPIELE

UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION (UK): 

Symboltafeln, Tablets, Gebärdensprache, Apps

Beispiel: Ein Jugendlicher wählt mit einem Tablet Frei-

zeitaktivitäten aus.

PARTIZIPATIVE HILFEPLANUNG: 

Visualisierte Pläne, Smiley-Skalen, Mindmaps

Beispiel: Ein Kind markiert, welche Fördermaßnahmen 

Priorität haben.

LEBENSWELTORIENTIERTE PROJEKTE:

Fotodokumentation, Storyboards, Planungs-

boards | Beispiel: Jugendliche planen einen inklusi-

ven Sommerausflug.

FEEDBACK- UND BESCHWERDEBOXEN:

Physisch oder digital, Smiley-Skalen

Beispiel: Ein Kind gibt anonym Feedback zur barriere-

freien Ausstattung des Spielraums.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche mit/ oder ohne Beeinträchtigungen, Eltern, Fachkräfte.
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METHODEN & TOOLS

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Eltern, Fachkräfte.

Jugendparlament & Kinderkonferez: Moderations-

karten, Abstimmungssysteme, Visualisierung der Er-

gebnisse. Beispiel: Entscheidung über neue Sportgeräte 

im Jugendclub.

Partizipative Projektarbeit: Projektplä-

ne, Aufgabenlisten, digitale Plattformen. 

Beispiel: Jugendliche entwickeln ein inklusives Online-

Magazin zu Freizeitangeboten.

ERFOLGSFAKTOREN

Digitale Beteiligungsplattformen: Menti-

meter, Padlet, Discord, Apps für Umfragen. 

Beispiel: Kinder geben digital Feedback zu Angeboten 

der Einrichtung.

Eltern-Kind-Workshops: Gemeinsame Pro-

jektgestaltung, Stärkung der Elternrolle. 

Beispiel: Planung eines inklusiven Ferienprogramms.

Beteiligung in der inklusiven Kinder- und Jugend-

hilfe sowie der Eingliederungshilfe ist entscheidend 

für Selbstbestimmung, Empowerment und Qualitäts-

entwicklung. Erfolgreiche Partizipation erfordert 

barrierefreie, individualisierte und multiprofessio-

nell abgestimmte Formate, die Kinder, Jugendliche 

und Eltern aktiv einbeziehen. Praxisnahe Methoden 

– von unterstützter Kommunikation über Co-De-

sign-Projekte bis hin zu digitalen Plattformen – er-

möglichen echte Mitbestimmung. Nur durch syste-

matische Umsetzung, transparente Strukturen und 

kontinuierliche Evaluation kann Partizipation nach-

haltig etabliert und wirksam gestaltet werden.KT

•	 Niedrigschwellige Zugänge, alters- & bedarfsgerechte Materialien.

•	 Multiprofessionelle Teams & methodische Vielfalt.

•	 Transparente Entscheidungswege & Rückmeldeschleifen.

•	 Barrierefreiheit von Räumlichkeiten, Materialien und digitalen Tools
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ELTERNBETEILIGUNG –  
WARUM GUT GEMEINT NICHT GUT ANGENOMMEN WURDE

ANALYSE STRUKTURELLER, SOZIALER & SYSTEMISCHER ZUGANGSBARRIEREN

Die inklusive Kinder- und Jugendhilfe verfolgt das 

Ziel, allen Kindern und Jugendlichen – unabhängig 

von Behinderung, Herkunft oder sozialen Lebensla-

gen – eine gleichberechtigte Teilhabe an Förderung, 

Schutz und Entwicklung zu ermöglichen. Eltern und 

Sorgeberechtigte nehmen dabei eine Schlüsselrolle 

ein: Ihre Beteiligung ist Voraussetzung für bedarfs-

gerechte Unterstützungsangebote und nachhaltige 

Hilfeprozesse.

Im Rahmen eines Projektes zur inklusiven Weiter-

entwicklung von Angeboten wurden verschiedene 

Formate der Elternbeteiligung erprobt, darunter eine 

schriftliche Umfrage sowie ein öffentlich beworbener 

Eltern-Infoabend. Trotz intensiver Bemühungen blieb 

die Resonanz auf diese Formate gering. Gleichzeitig 

zeigte sich jedoch eine steigende Nachfrage nach 

Einzelberatungen. Dieser scheinbare Widerspruch 

macht deutlich, dass formale Beteiligungsangebote 

nicht automatisch als zugänglich wahrgenommen 

werden. Der vorliegende Fachartikel analysiert die 

Gründe für die geringe Teilnahme an der Umfrage 

und am Elterninfoabend und beleuchtet zentrale 

Hürden aus fachlicher Perspektive.

ELTERNBETEILIGUNG ALS FACHLICHE VORAUSSETZUNG  INKLUSIVER HILFEN

Elternbeteiligung ist ein wesentlicher Baustein 

gelingender inklusiver Unterstützungsleistungen. 

In der inklusiven Gruppen- und Fachberatung ist 

es erforderlich, die Lebenswelten von Familien ganz-

heitlich zu verstehen und mögliche Belastungen, 

Ängste sowie strukturelle Barrieren bereits vor der 

Inanspruchnahme von Beratung mitzudenken.

Dabei zeigt sich, dass das bloße Vorhandensein 

eines Angebots nicht ausreicht. Vielmehr müssen die 

Voraussetzungen, unter denen Familien Angebote 

wahrnehmen können oder wollen, kritisch reflek-

tiert werden. 

Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ent-

stehen Zugangsbarrieren, die eine Nutzung verhin-

dern – selbst dann, wenn ein hoher Informations- 

und Unterstützungsbedarf besteht.
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ZENTRALE HÜRDEN FÜR DIE NICHTTEILNAHME AN UMFRAGE & 
ELTERNINFOABEND

Ein häufig genannter Grund für die Zurückhal-

tung von Eltern ist die Angst vor Stigmatisierung. 

Eltern von Kindern mit (drohenden) Behinderungen 

oder besonderem Unterstützungsbedarf befürchten, 

durch die Teilnahme an Umfragen oder öffentlichen 

Veranstaltungen als „problematisch“, „überfordert“ 

oder „hilfebedürftig“ wahrgenommen zu werden.

Diese Sorge ist insbesondere in Kontexten rele-

vant, in denen Eltern bereits negative Erfahrungen 

mit Institutionen, Diagnostik oder Behörden gemacht 

haben. Öffentliche Formate wie Elterninfoabende 

können als potenziell exponierend erlebt werden, 

während Einzelberatungen als geschützter, ver-

traulicher Rahmen wahrgenommen werden.

SPRACHBARRIEREN BEI MIGRIERTEN FAMILIEN

Für Familien mit Migrations- oder Fluchterfahrung 

stellen Sprachbarrieren eine erhebliche Zugangshür-

de dar. Schriftliche Umfragen, fachsprachliche Einla-

dungen oder Veranstaltungen in deutscher Sprache 

setzen ein hohes Maß an Sprachkompetenz voraus.

Darüber hinaus wirken auch institutionelle Kom-

munikationsformen, Fachbegriffe und rechtliche In-

halte (z. B. SGB VIII, SGB IX, KJSG) abschreckend. 

Selbst bei grundsätzlichem Interesse können Unsi-

cherheiten im Sprachverständnis dazu führen, dass 

Angebote nicht wahrgenommen werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn keine mehrsprachigen Informa-

tionen, Dolmetschangebote oder kultursensible Zu-

gänge vorgesehen sind.
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INFRASTRUKTURELLE & MOBILITÄTSBEZOGENE HERAUSFORDERUNGEN

Ein weiterer relevanter Faktor ist die örtliche Zu-

gänglichkeit. Für Familien, die außerhalb von Melsun-

gen leben oder auf den öffentlichen Personennah-

verkehr angewiesen sind, kann die Anreise zu einem 

Elterninfoabend mit erheblichen Hürden verbunden 

sein. Unzureichende Taktungen, lange Fahrzeiten, 

fehlende barrierefreie Verkehrsmittel oder zusätzli-

che organisatorische Anforderungen (z. B. Begleitung 

von Kindern mit Unterstützungsbedarf) erschweren 

eine Teilnahme erheblich. Diese infrastrukturellen 

Schwierigkeiten wirken insbesondere auf Familien 

mit geringeren Ressourcen exkludierend.

ZEITLICHE BELASTUNGEN & FEHLENDE BETREUUNGSMÖGLICHKEITEN

Viele Eltern können Beratungs- und Informa-

tionsangebote nur wahrnehmen, wenn parallel eine 

verlässliche Kinderbetreuung besteht. Fehlt diese, 

kollidieren Veranstaltungen mit familiären Verpflich-

tungen, Pflegeaufgaben oder beruflichen Anforde-

rungen.

Insbesondere Familien mit Kindern mit Behinde-

rungen oder hohem Unterstützungsbedarf verfügen 

häufig über weniger zeitliche Flexibilität. Angebote, 

die diese Rahmenbedingungen nicht berücksich-

tigen, setzen implizit Voraussetzungen voraus, die 

nicht allen Familien zur Verfügung stehen.

DAS FERNE INKRAFTTRETEN DER GESETZESÄNDERUNG AB 2028

Die Reform des 

SGB VIII im Sinne ei-

ner inklusiven Kin-

der- und Jugendhilfe 

(„Große Lösung“) wird schritt-

weise umgesetzt und tritt 

vollständig erst ab 2028 in Kraft. Für viele Eltern liegt 

dieser Zeitpunkt weit in der Zukunft und erscheint 

im Vergleich zu aktuellen Alltagsbelastungen wenig 

handlungsrelevant.

Dies kann dazu führen, dass Informationsange-

bote zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe als abs-

trakt oder nicht unmittelbar hilfreich wahrgenommen 

werden. Der Nutzen einer Teilnahme ist aus Sicht der 

Eltern nicht klar erkennbar, insbesondere wenn sich 

konkrete Verbesserungen noch nicht abzeichnen.
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UNKLARE VERÄNDERUNGEN & SCHWER EINSCHÄTZBARE FOLGEN

Zusätzlich verstärkt wird diese Zurückhaltung 

durch die noch unklaren Ausgestaltungen der Re-

form. Viele Eltern äußern Unsicherheit darüber, wel-

che konkreten Veränderungen auf sie, ihre Kinder 

und ihre Rolle als Sorgeberechtigte zukommen.

Unklare Zuständigkeiten, offene Fragen zu Leis-

tungsansprüchen, Übergängen zwischen Hilfe-

systemen sowie mögliche Auswirkungen auf be-

stehende Unterstützungsarrangements führen zu 

Skepsis. Diese Unsicherheit kann dazu beitragen, 

dass Eltern sich zunächst zurückziehen, anstatt sich 

aktiv an Informations- oder Beteiligungsformaten zu 

beteiligen.

ERGEBNISSE DER UMFRAGE & SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die durchgeführte Umfrage zeigte, dass viele El-

tern der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe grund-

sätzlich skeptisch gegenüberstanden, zugleich aber 

einen hohen Informations- und Austauschbedarf äu-

ßerten. 

Auf dieser Grundlage wurde ein Elterninfoabend 

konzipiert, der als Auftakt für weitere Veranstaltun-

gen dienen sollte. Trotz intensiver Öffentlichkeitsar-

beit über soziale Medien und die Homepage blieb die 

Resonanz aus. Gleichzeitig ist jedoch eine deutliche 

Zunahme von Einzelberatungen zu verzeichnen – so-

wohl durch Eltern als auch durch Mitarbeitende.

Dies deutet darauf hin, dass nicht das Thema 

selbst, sondern die Form der Ansprache und Beteili-

gung entscheidend ist. 

Niedrigschwellige, individuelle und vertrauensbasierte Zugänge werden offenbar 

eher angenommen als offene, öffentliche Formate.
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FACHLICHE EINORDNUNG & AUSBLICK

Die Analyse macht deutlich, dass die bisherigen 

Beteiligungsformate unausgesprochene Voraus-

setzungen setzen: Mobilität, zeitliche Ressourcen, 

Sprachkompetenz, institutionelles Vertrauen und 

ein hohes Maß an Selbstsicherheit. Damit richten 

sich diese Angebote vor allem an offene, mobile 

und deutschsprachige Eltern – und sind somit nicht 

konsequent inklusiv gedacht.

Eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe erfordert 

jedoch, Familien dort abzuholen, wo sie stehen. Dies 

setzt Fachkräfte voraus, die die Bedeutung von El-

ternbeteiligung erkennen, bereit sind, neue Wege zu 

gehen, aktiv auf Familien zuzugehen und Barrieren 

konsequent mitzudenken. Empathie, Mut zur Verän-

derung und systemübergreifende Zusammenarbeit 

sind dabei zentrale Voraussetzungen.

Die geringe Teilnahme an Umfrage und Elterninfo-

abend ist nicht als mangelndes Interesse der Eltern 

zu interpretieren, sondern als Ausdruck struktureller, 

sozialer und emotionaler Barrieren. Angst vor Stigma-

tisierung, Sprach- und Mobilitätsbarrieren, zeitliche 

Belastungen sowie Unsicherheiten im Zusammen-

hang mit der anstehenden Reform der Kinder- und 

Jugendhilfe wirken hemmend auf formelle Beteili-

gungsformate.

Gleichzeitig zeigt die steigende Nachfrage nach 

Einzelberatungen, dass ein hoher Bedarf an Informa-

tion, Orientierung und Unterstützung besteht. 

Für eine gelingende inklusive Kinder- und Jugendhilfe ist es daher erforderlich, 

Beteiligungsformate konsequent niedrigschwellig, diversitätssensibel und lebens-

weltorientiert weiterzuentwickeln – mit dem Ziel, alle Familien gleichberechtigt zu 

erreichen und zu stärken.KT
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INKLUSIVES SCHUTZKONZEPT

Der Schutz des Kindeswohls ist eine zentrale 

Grundlage jeder Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen. Er ist keine zusätzliche Aufgabe, sondern 

die Voraussetzung dafür, dass Förderung, Unter-

stützung und Teilhabe überhaupt wirksam werden 

können. 

Kinder befinden sich in Abhängigkeitsverhält-

nissen zu Erwachsenen und Institutionen und sind 

daher in besonderem Maße auf Schutz angewiesen. 

Werden ihre körperlichen, seelischen oder sozialen 

Grenzen verletzt, kann dies langfristige Auswirkun-

gen auf ihre Entwicklung, ihr Vertrauen in Beziehun-

gen und ihre Teilhabemöglichkeiten haben. Kinder-

schutz ist deshalb sowohl ein rechtlicher Auftrag als 

auch ein zentrales Qualitätsmerkmal professionel-

len Handelns.

In der Kinder- und Jugendhilfe ist dieser Schutz-

auftrag historisch und fachlich fest verankert. Sie ist 

aus der staatlichen Verantwortung für das Aufwach-

sen von Kindern und Jugendlichen hervorgegangen 

und übernimmt Aufgaben, die ursprünglich im fami-

liären Schutz- und Erziehungsauftrag lagen. Dadurch 

bewegt sie sich strukturell in einem Spannungsfeld 

zwischen Hilfe, Kontrolle und Schutz. Der Schutz des 

Kindeswohls bildet den normativen Kern dieses Sys-

tems und prägt Verfahren, Haltungen und professio-

nelle Standards. Die Jugendhilfe arbeitet häufig mit 

Familien in belasteten Lebenslagen, in denen erhöhte 

Risiken für Vernachlässigung oder Gewalt bestehen. 

Kinderschutz ist hier kein Ausnahmefall, sondern Teil 

des professionellen Alltags.

Im ambulanten Setting findet Schutz häufig ohne 

institutionell geschlossenen Rahmen statt; Fachkräf-

te arbeiten im privaten Lebensraum der Familien, 

wodurch Kontrolle, Transparenz und kollegiale Rück-

kopplung strukturell erschwert sein können.

Rechtlich ist die Jugendhilfe eindeutig mit einem 

Schutzauftrag ausgestattet. Dieser Schutzauftrag 

verpflichtet Fachkräfte nicht nur zur Unterstützung, 

sondern auch zum Einschreiten bei Gefährdungen. 

Entsprechend sind Schutzkonzepte, Risikoabschät-

zungen, Meldewege und Verantwortungsstrukturen 

fest etabliert. 

Zugleich ist Kinderschutz eng mit dem Verständ-

nis von Beziehung und Entwicklung verknüpft: Hil-

fe kann nur dann wirksam sein, wenn Kinder sich 

sicher fühlen und Erwachsenen vertrauen können. 

Schutz wird daher nicht als Gegensatz zu Förde-

rung verstanden, sondern als deren Voraussetzung. 

Die hohe Bedeutung des Kinderschutzes ist auch 

Ergebnis einer fachlichen Auseinandersetzung mit 

Nähe, Macht und Abhängigkeit in professionellen 

Beziehungen. Die Kinder- und Jugendhilfe hat ihre 

eigenen Rahmenbedingungen kritisch reflektiert und 
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EXKURS: KINDERSCHUTZ IN DER EINGLIEDERUNGSHILFE

In der Eingliederungshilfe zeigt sich historisch 

ein anderes fachliches Profil. Der Schwerpunkt liegt 

hier traditionell auf Teilhabe, Förderung und Assis-

tenz. Schutzaspekte werden häufig mitgedacht, 

jedoch seltener ausdrücklich benannt oder syste-

matisch abgesichert. Gerade bei Kindern und Ju-

gendlichen mit Behinderungen entstehen jedoch 

spezifische und erhöhte Schutzrisiken. Diese erge-

ben sich sowohl aus individuellen Vulnerabilitäten als 

auch aus strukturellen Bedingungen der Hilfe.

Ein hoher Grad an Abhängigkeit, körpernahe Assis-

tenz- und Pflegesituationen, asymmetrische Macht-

verhältnisse sowie langfristige Eins-zu-eins-Settings 

gehören hier zum Alltag. Gleichzeitig verfügen viele 

Kinder über eingeschränkte Möglichkeiten, Grenz-

verletzungen sprachlich einzuordnen, zu benennen 

oder sich Gehör zu verschaffen. Übergriffe bleiben 

dadurch häufig unerkannt oder werden nicht als sol-

che interpretiert.

Hinzu kommt, dass Grenzverletzungen in inklusi-

ven Settings oft im Rahmen fachlich notwendiger Hil-

fehandlungen stattfinden. Nähe, Anleitung, Korrektur 

oder Versorgung sind Teil professioneller Assistenz, 

erschweren jedoch die klare Abgrenzung zwischen 

legitimer Unterstützung und übergriffigem Verhalten. 

Ohne explizite Schutzkonzepte fehlen verbindliche 

Kriterien, an denen Fachkräfte ihr Handeln über-

prüfen können. Unbehagen oder Abwehrreaktionen 

von Kindern werden nicht selten mit der Behinde-

rung selbst erklärt, etwa als herausforderndes Ver-

halten oder Missverständnis, und verlieren so ihre 

Schutzsignal-Funktion.

Ein weiterer Faktor ist die Unsicherheit des Per-

sonals. Fehlende spezifische Schulungen zu Nähe-

Distanz-Dynamiken, sexualisierter Gewalt oder be-

hinderungsbezogenen Schutzrisiken führen dazu, 

dass problematische Situationen nicht erkannt 

oder nicht angesprochen werden. 

Unklare Meldewege, Loyalitätskonflikte und die 

Sorge, notwendige Unterstützung infrage zu stellen, 

verstärken dieses Schweigen. Die hohe Dunkelziffer 

nicht erkannter Grenzverletzungen ist daher weniger 

Ausdruck individuellen Versagens als Folge fehlender 

struktureller Schutzmechanismen.

weiterentwickelt. Heute gilt es als fachlicher Kon-

sens, dass Nähe bewusst gestaltet, Machtverhältnis-

se reflektiert und institutionell abgesichert werden 

müssen. Kinderschutz bildet damit die Grundlage, 

auf der alle weiteren Aufgaben der Jugendhilfe auf-

bauen.
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ENTWICKLUNG INKLUSIVER SCHUTZKONZEPTE

Der unterschiedliche Stellenwert von Kinder-

schutz in Jugendhilfe und Eingliederungshilfe ist 

fachlich nicht zu rechtfertigen. Er ist historisch und 

strukturell gewachsen, etwa durch getrennte Geset-

zessysteme und unterschiedliche professionelle Lo-

giken. 

Während die Jugendhilfe stark von einer Schutz-

logik geprägt ist, dominiert in der Eingliederungs-

hilfe eine Versorgungs- und Teilhabelogik. Proble-

matisch wird dies dort, wo Schutz stillschweigend 

delegiert wird, obwohl Risiken im eigenen Setting 

entstehen.

Ein inklusives Verständnis von Kinderschutz be-

deutet, beide Systeme gemeinsam zu denken. Alle 

Kinder haben das gleiche Recht auf Schutz – un-

abhängig von Behinderung, Diagnose oder Zustän-

digkeit. Ein inklusives Schutzkonzept schafft hierfür 

verbindliche Standards, macht Risiken sichtbar, klärt 

Verantwortlichkeiten und stärkt die Handlungssi-

cherheit von Fachkräften. Es versteht Schutz nicht 

als Einschränkung von Teilhabe, sondern als deren 

Voraussetzung. Inklusion erhält so ihre fachliche und 

ethische Substanz. 

Ein inklusives Schutzkonzept muss zudem be-

rücksichtigen, dass Grenzverletzungen nicht immer 

eindeutig oder sprachlich benannt werden können. 

Schutz erfordert daher eine erhöhte Sensibilität für 

nonverbale Signale, für verändertes Verhalten und 

für situatives Unbehagen. Ebenso zentral ist die An-

erkennung, dass fachlich begründete Hilfehandlun-

gen subjektiv als übergriffig erlebt werden können 

und deshalb transparent, begründet und reflektiert 

gestaltet werden müssen.

Darüber hinaus stellt ein inklusiver Kinderschutz 

besondere Anforderungen an Kommunikation, Be-

teiligung und Beschwerdemöglichkeiten. Klassische 

Melde- und Beschwerdewege greifen für viele Kin-

der nur eingeschränkt. Schutz bedeutet hier, bar-

rierefreie Ausdrucks- und Beteiligungsformen zu 

schaffen und Verantwortung nicht an individuelle 

Sprachfähigkeit zu knüpfen. Schließlich erfordert 

inklusiver Kinderschutz eine klare institutionelle Ver-

antwortung. Schutz darf nicht implizit bleiben oder 

an andere Systeme delegiert werden, sondern muss 

in allen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe – 

einschließlich der Eingliederungshilfe – verbindlich 

geregelt, fachlich abgesichert und kontinuierlich re-

flektiert werden. Schutz wird so nicht als Einschrän-

kung von Teilhabe verstanden, sondern als deren Vo-

raussetzung. Inklusion erhält dadurch ihre fachliche, 

rechtliche und ethische Substanz.

Trotz des damit verbundenen zusätzlichen Auf-

wands ist die Entwicklung und Umsetzung inklusi-

ver Schutzkonzepte unerlässlich. Sie erfordert Zeit, 



53

Schulung, Abstimmung und institutionelle Klärung 

– Ressourcen, die im Arbeitsalltag häufig knapp sind. 

Gleichzeitig zeigen fachliche Erfahrungen, dass 

fehlende oder unzureichende Schutzstrukturen lang-

fristig deutlich höhere Belastungen erzeugen: für 

Kinder, für Fachkräfte und für Organisationen. Un-

klare Grenzziehungen, Unsicherheiten im Handeln, 

ungeklärte Verantwortlichkeiten oder unbearbeitete 

Verdachtsmomente führen nicht zu Entlastung, son-

dern zu Verunsicherung, Konflikten und Vertrauens-

verlust.

Ein inklusives Schutzkonzept wirkt dem entge-

gen, indem es Orientierung und Handlungssicher-

heit schafft. Es entlastet Fachkräfte, weil Erwartun-

gen, Zuständigkeiten und Verfahren geklärt sind und 

schwierige Situationen nicht individuell, sondern pro-

fessionell und institutionell bearbeitet werden. 

Gerade in komplexen Assistenz- und Förderkon-

stellationen stärkt dies die Qualität der Arbeit und 

reduziert das Risiko von Fehlentscheidungen oder 

Überforderungen. Darüber hinaus ist inklusiver Kin-

derschutz nicht nur für die Eingliederungshilfe von 

Nutzen. Auch die Kinder- und Jugendhilfe profitiert 

von einer erweiterten Schutzperspektive, die kör-

pernahe Unterstützung, Abhängigkeiten und kom-

munikative Barrieren stärker in den Blick nimmt. 

Die gemeinsame Entwicklung von Schutzstandards 

fördert ein geteiltes fachliches Verständnis, erleich-

tert die Zusammenarbeit zwischen Systemen und 

verhindert Zuständigkeitslücken. Inklusiver Kinder-

schutz stärkt damit beide Bereiche: Er erhöht die Si-

cherheit von Kindern, professionalisiert das Handeln 

von Fachkräften und schafft eine gemeinsame fachli-

che Grundlage für eine inklusive Kinder- und Jugend-

hilfe.SR

•	 Schutz erfordert eine erhöhte 

Sensibilität für nonverbale Signale, 

für verändertes Verhalten und für 

situatives Unbehagen.

•	 Fachlich begründete Hilfehand-

lungen können subjektiv als über-

griffig erlebt werden und müssen 

deshalb transparent, begründet 

und reflektiert gestaltet werden.

•	 Schutz bedeutet, barrierefreie 

Ausdrucks- und Beteiligungsfor-

men zu schaffen und Verantwor-

tung nicht an individuelle Sprach-

fähigkeit zu knüpfen.

•	 Inklusiver Kinderschutz braucht 

eine klare institutionelle Verant-

wortung.
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SCHULUNGEN & WORKSHOPS FÜR MITARBEITENDE

Bei der Konzeption und Durchführung der Mit-

arbeiter*innen-Workshops zur Sensibilisierung für 

Inklusion und zur Stärkung der Zusammenarbeit 

zwischen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe wur-

de bewusst darauf geachtet, an wen sich dieses 

Format richtet. Angesprochen waren ausdrücklich 

die Fachkräfte der operativen Ebene und nicht die 

Leitungskräfte. Damit sollte ein Raum entstehen, in 

dem Mitarbeitende unabhängig von hierarchischen 

Strukturen ihre Erfahrungen, Perspektiven und auch 

ihre Unsicherheiten einbringen können. Der Work-

shop verstand sich nicht als Steuerungsinstrument, 

sondern als Angebot zur gemeinsamen Reflexion und 

zum fachlichen Austausch auf Augenhöhe.

Ziel war es, einen geschützten Rahmen zu schaf-

fen, in dem Haltungen, Erwartungen und auch Am-

bivalenzen offen benannt werden 

dürfen. Die 

V. QUALIFIZIERUNG & 
BEWUSSTSEINSBILDUNG

Mitarbeitenden sollten die Möglichkeit haben, ihre 

alltäglichen Erfahrungen an den Schnittstellen zwi-

schen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zu teilen, 

ohne den Anspruch, bereits Lösungen liefern zu müs-

sen. 

Im Vordergrund standen zunächst das gegenseiti-

ge Verstehen und das Sichtbarmachen unterschied-

licher fachlicher Perspektiven. 

Im Mittelpunkt des Workshops stand die Entwick-

lung eines gemeinsamen Verständnisses von Inklu-

sion als fachlicher Haltung und nicht als abstraktes 

Organisationsziel.

 Inklusion wurde dabei als ein Prozess verstanden, 

der im beruflichen Alltag beginnt und durch Zusam-

menarbeit, Offenheit und gegenseitigen Respekt ge-

tragen wird. Gleichzeitig sollte Raum entstehen, um 

bestehende Vorurteile, Unsicherheiten und Abgren-

zungen zwischen den Arbeitsbereichen wahrzuneh-

men und behutsam zu hinterfragen.

Darüber hinaus zielte der Work-

shop darauf ab, 
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eine respektvolle und kooperative Grundhaltung 

zu stärken. Die Mitarbeitenden sollten sich nicht 

als Vertreter*innen getrennt arbeitender Systeme 

erleben, sondern als Fachkräfte, die an einem ge-

meinsamen Ziel arbeiten: der bestmöglichen Unter-

stützung von Kindern, Jugendlichen und Familien. 

Der Workshop legte damit eine wichtige Grundlage 

für eine Zusammenarbeit, die nicht auf formalen Zu-

ständigkeiten beruht, sondern auf gegenseitigem 

Vertrauen, fachlicher Anerkennung und einem ge-

meinsamen Verantwortungsgefühl.

Der Workshop war so aufgebaut, dass nach einer 

Ankommens- und Kennenlernphase ein inhaltlicher 

Impuls sowie mehrere Phasen der Gruppenarbeit 

stattfanden, in denen die Teilnehmenden ihre Per-

spektiven einbringen und gemeinsam reflektieren 

konnten. Die Ergebnisse wurden im Plenum zusam-

mengetragen und am Ende in einer gemeinsamen 

Abschlussrunde verdichtet. 

Im Verlauf des Workshops wurde deutlich, dass 

die Mitarbeiter*innen eine hohe Motivation mit-

bringen, an einer verbesserten Zusammenarbeit zu 

arbeiten, gleichzeitig jedoch auch viele Unsicher-

heiten und Sorgen bestehen. Besonders häufig 

wurde die Angst vor einem erhöhten Zeitaufwand 

benannt. Viele Teilnehmende be-

fürchten, dass 

zusätzliche Abstimmungsprozesse und Koopera-

tionen ihre ohnehin knappen zeitlichen Ressourcen 

weiter belasten könnten. 

Zudem wurde die Frage aufgeworfen, wie die je-

weiligen Leitungen zur stärkeren Zusammenarbeit 

stehen und ob diese den Prozess ausreichend unter-

stützen. Unsicherheiten bestehen auch im Hinblick 

auf fehlendes Fachwissen und einem wahrgenomme-

nen „Professionalitätsgap“ zwischen den Arbeitsbe-

reichen. Teilweise wurde eine mangelnde Wertschät-

zung der eigenen Arbeit durch andere Fachrichtungen 

erlebt. 

Ebenso wurden datenschutzrechtliche Fragen 

thematisiert, etwa in Bezug darauf, welche Informa-

tionen über Klient*innen geteilt werden dürfen und 

müssen, insbesondere bei sensiblen oder intimen 

Themen im familiären Kontext. Weitere genann-

te Ängste betrafen mögliche Personaleinspa-

rungen, das Aufbrechen festgefahrener 

Strukturen sowie eine Unsicherheit 

im Umgang mit Fehlern und Kri-

tik im Sinne einer noch nicht 

ausreichend etablierten 

Fehlerkultur. 
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Gleichzeitig zeigte sich ein sehr klares gemein-

sames Wertefundament. Die Teilnehmenden be-

tonten, dass sie unabhängig vom jeweiligen Arbeits-

bereich an einem gemeinsamen Ziel arbeiten: dem 

Wohl der Kinder, Jugendlichen und Familien. 

Die Zusammenarbeit wurde als große Chance ge-

sehen, um Betriebsblindheit zu überwinden, vonein-

ander zu lernen und lösungsorientierter zu arbeiten. 

Besonders positiv wurde die Möglichkeit bewertet, 

Materialien, Fachwissen und Erfahrungen auszu-

tauschen und dadurch die Unterstützung für Fa-

milien und Klient*innen zu verbessern. Auch eine 

mögliche Vereinfachung von Zuständigkeiten und 

eine effizientere Gestaltung von Arbeitsprozessen 

wurden als Chance benannt. 

Viele Teilnehmende erhofften sich durch die en-

gere Kooperation einen Abbau von Vorurteilen so-

wohl gegenüber anderen Arbeitsbereichen als auch 

gegenüber den jeweiligen Zielgruppen. Zudem wur-

de der Wunsch geäußert, den eigenen Horizont zu 

erweitern und den Menschen stärker in den Mittel-

punkt zu stellen, anstatt sich ausschließlich an Sys-

temlogiken zu orientieren. 

Ein zentraler Wunsch der Mitarbeiter*innen war 

das gegenseitige Kennenlernen. Die Teilnehmenden 

betonten, wie wichtig es ist, die konkreten Akteur*in-

nen hinter den jeweiligen Arbeitsbereichen zu ken-

nen, um Vertrauen aufzubauen. Ebenso wurde der 

Wunsch geäußert, die eigenen Arbeitsfelder transpa-

renter vorzustellen, um Missverständnisse abzubau-

en und gegenseitige Anerkennung zu fördern. Der 

Austausch auf Augenhöhe, das „Ernstgenommen-

Werden“ der eigenen fachlichen Perspektive sowie 

gute und realistische Arbeitsbedingungen wurden 

als wesentliche Voraussetzungen für eine gelingende 

Zusammenarbeit benannt.

 Insgesamt zeigte sich ein starkes Bedürfnis nach 

gegenseitiger Wertschätzung und einer Kultur der 

Kooperation statt Konkurrenz. 

Aus den Ergebnissen wurde deutlich, dass der 

Workshop nicht nur der Sensibilisierung diente, son-

dern bereits wichtige Grundlagen für eine weiter-

führende Zusammenarbeit gelegt hat. Die Teilneh-

menden formulierten konkrete Ansatzpunkte für 

die nächsten Schritte. Dazu gehört insbesondere 

die Notwendigkeit, die benannten Ängste zu prio-

risieren und in praktische Fragestellungen zu über-

setzen, etwa: 

•	 Wie kann Zeitaufwand realistisch organi-

siert werden? 

•	 Welche Fortbildungsangebote können Fach-

wissen gezielt erweitern? 

•	 Wie kann Datenschutz sicher und zugleich 

handlungsfähig gestaltet werden? 

Ebenso sollen die Chancen systematisch genutzt 

werden, indem regelmäßige Austauschformate, kol-
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legiale Fachberatung und bereichsübergreifende 

Arbeitsgruppen etabliert werden. Darüber hinaus 

wurde angeregt, kleinere Arbeitsgruppen zu bilden, 

die sich mit zentralen Themen wie Austausch und 

Zusammenarbeit, Fehlerkultur und Professionalitäts-

entwicklung, Arbeitsbedingungen und Augenhöhe 

sowie einer gemeinsamen Definition von „Inklusion“ 

im Unternehmenskontext beschäftigen. Ziel dieser 

Gruppen soll es sein, konkrete, umsetzbare Vorschlä-

ge zu erarbeiten und diese transparent in die Organi-

sation zurückzuspielen. 

Als weiterer Schritt wurden Pilotprojekte vorgeschla-

gen, in denen konkrete Fälle gemeinsam bearbeitet 

werden, idealerweise mit Familien oder Klient*innen, 

die offen für einen bereichsübergreifenden Aus-

tausch sind. Diese Pilotprojekte sollen helfen, Er-

fahrungen zu sammeln, Stolpersteine zu erkennen 

und Arbeitsprozesse praxisnah weiterzuentwickeln. 

Ergänzend dazu wurde der Wunsch nach weiteren 

gezielten Schulungen und Workshops geäußert, um 

Wissenslücken zu schließen und Kompetenzen bei-

der Arbeitsbereiche miteinander zu verbinden. 

Insgesamt zeigt der Workshop, dass die Mitarbei-

ter*innen Inklusion nicht als abstraktes Leitbild ver-

stehen, sondern als konkrete Haltung im Arbeitsall-

tag. Der Wunsch nach Zusammenarbeit ist deutlich 

spürbar, ebenso wie der Bedarf an struktureller Un-

terstützung, klarer Kommunikation und verlässlichen 

Rahmenbedingungen. Der Workshop kann damit als 

wichtiger erster Schritt bewertet werden, um eine 

gemeinsame fachliche und menschliche Grundlage 

für eine inklusivere, bereichsübergreifende Praxis zu 

schaffen – ausdrücklich aus der Perspektive der Mit-

arbeitenden heraus und nicht aus einer leitungsbezo-

genen Steuerungslogik.

Die Workshops waren insofern ein Erfolg, indem 

sie genau dort ansetzen, wo inklusive Entwicklung 

tatsächlich beginnt: bei den Mitarbeitenden selbst, 

ihrer Haltung, ihrem Erleben des Arbeitsalltags und 

ihren Erfahrungen an den Schnittstellen zwischen 

Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Inklusion lässt 

sich nicht verordnen und nicht allein über Struktu-

ren herstellen. Sie entsteht in der täglichen Praxis, in 

der Art, wie Fachkräfte miteinander sprechen, wie sie 

Verantwortung teilen und wie sie Kinder, Jugendliche 

und Familien wahrnehmen. Die Workshops schaffen 

einen Raum, in dem diese Fragen offen, ehrlich und 

ohne Steuerungsdruck bearbeitet werden können. 

Dass sie sich explizit nicht an Leitungskräfte richten, 

ist dabei ein zentraler Qualitätsfaktor: Die Mitarbei-

tenden erleben, dass ihre Perspektiven ernst genom-

men werden und dass Inklusion nicht „von oben“ de-

finiert wird, sondern aus der Praxis herauswachsen 

darf.

Gleichzeitig wurde sichtbar gemacht, wie stark 

die bestehenden Strukturen und Systemgrenzen 



V

58

das professionelle Handeln prägen. Die benannten 

Ängste – etwa vor Zeitverlust, fehlender Unterstüt-

zung durch Leitungen, unklaren Zuständigkeiten oder 

dem Offenlegen von Fehlern – zeigen, dass Inklusion 

für viele nicht nur ein fachliches, sondern auch ein 

emotionales Thema ist. Genau hier liegt ihre Bedeu-

tung: Sie machen deutlich, dass inklusive Entwick-

lung kein reines Organisationsprojekt ist, sondern 

ein Veränderungsprozess, der Sicherheit, Vertrauen 

und Verlässlichkeit braucht. 

Ein klarer Erfolg der bisherigen Workshops ist, 

dass diese Spannungen überhaupt benannt wurden. 

Die Mitarbeitenden haben offen über Sorgen, Wider-

stände und Unsicherheiten gesprochen, ohne den 

Prozess grundsätzlich abzulehnen. Im Gegenteil: Pa-

rallel dazu wurden sehr deutlich gemeinsame Werte 

formuliert. Das Wohl der Kinder, Jugendlichen und 

Familien wurde von allen als verbindender Kern be-

nannt. 

Der Wunsch nach echter Zusammenarbeit, nach 

Augenhöhe, nach gegenseitigem Kennenlernen und 

nach Respekt zieht sich durch alle Ergebnisse. Damit 

ist etwas sehr Zentrales gelungen: Es ist ein gemein-

sames fachliches Fundament sichtbar geworden, auf 

dem aufgebaut werden kann.

Erfolgreich ist auch, dass Inklusion nicht abstrakt 

geblieben ist. Sie wurde mit konkreten Fragen ver-

knüpft:

•	 Wie arbeiten wir zusammen? 

•	 Wie sprechen wir über unsere Arbeit? 

•	 Wie teilen wir unser Wissen? 

•	 Wie gehen wir mit Fehlern um? 

•	 Wie schützen wir Daten und gleichzeitig die 

Rechte der Klient*innen?

Das zeigt, dass Inklusion von den Mitarbeitenden 

als reale Herausforderung im Arbeitsalltag verstan-

den wird – nicht als politisches Schlagwort. Ebenso 

ist es ein Erfolg, dass nicht nur Probleme, sondern 

auch Potenziale klar benannt wurden: die Chance 

auf bessere Unterstützung für Familien, auf weniger 

Reibungsverluste, auf mehr fachliche Qualität, auf ein 

Lernen voneinander und auf einen erweiterten pro-

fessionellen Horizont. 

Ein weiterer Erfolg liegt in der Haltung der Mit-

arbeitenden selbst. Trotz aller Unsicherheiten zeigt 

sich ein starkes Bedürfnis nach Kooperation, nach 

gegenseitiger Anerkennung und nach einem Arbei-

ten auf Augenhöhe. Das ist keine Selbstverständlich-

keit, gerade in Systemen, die historisch getrennt or-

ganisiert sind. Hier ist bereits ein Perspektivwechsel 

erkennbar: Weg vom „Nebeneinander“ hin zu einem 

vorsichtigen „Miteinander-Denken“.

Die nächsten Schritte sollten daher weniger auf 

schnelle Lösungen und mehr auf Stabilisierung und 

Konkretisierung ausgerichtet sein. 

Wichtig ist, das, was im Workshop sichtbar ge-



59

worden ist, nicht versanden zu lassen. Sinnvoll wäre 

zunächst, die benannten Themen zu priorisieren:

•	 Welche Ängste brauchen kurzfristig Entlas-

tung? 

•	 Welche Wünsche lassen sich realistisch zu-

erst umsetzen? 

•	 Welche Chancen können mit überschauba-

rem Aufwand erprobt werden?

Der größte Erfolg (da waren sich alle Teilnehmen-

den einig) lag darin, dass dieser Prozess überhaupt 

begonnen hat – nicht auf der Leitungsebene, nicht 

als Strategiepapier, sondern in der Praxis der Mit-

arbeitenden selbst. 

Die nächsten Schritte sollten genau daran an-

knüpfen: behutsam, verbindlich und so, dass In-

klusion nicht als zusätzliche Belastung erlebt wird, 

sondern als fachliche Entlastung und gemeinsame 

Verantwortung.SR

VERSTETIGUNG INKLUSIVER STRUKTUREN

Ein rechtskreisübergreifendes Clearingverfahren 

kann einen wichtigen Beitrag zur bedarfsgerechten 

und inklusiven Gestaltung von Unterstützungspro-

zessen leisten. Seine Wirkung entfaltet sich jedoch 

nur dann nachhaltig, wenn die im Clearing gewon-

nenen Erkenntnisse nicht auf die Einzelfallebene 

begrenzt bleiben, sondern systematisch in die Wei-

terentwicklung organisationaler Strukturen über-

führt werden. Die Verstetigung inklusiver Strukturen 

ist daher als eigenständige Entwicklungsaufgabe zu 

verstehen, die über punktuelle Kooperation hinaus-

geht.

Zentral für eine solche Verstetigung ist die Ver-

ankerung gemeinsamer fachlicher Leitlinien. Inklu-

sion muss als verbindlicher Bezugsrahmen etabliert 

werden, der über einzelne Verfahren hinaus Orientie-

rung bietet und sowohl in Entscheidungsprozessen 

als auch im beruflichen Selbstverständnis wirksam 

wird. Dies erfordert eine kontinuierliche Auseinan-

dersetzung mit Haltungen, fachlichen Annahmen 

und Normalitätsvorstellungen sowie die Bereitschaft, 

bestehende Routinen kritisch zu überprüfen. 

Darüber hinaus braucht es klare und verlässliche 

Kooperationsstrukturen zwischen Jugendhilfe und 

Eingliederungshilfe. Dazu zählen dauerhaft etablier-

te Austauschformate, transparente Zuständigkeiten 

und verbindliche Abstimmungsprozesse, die nicht 

vom individuellen Engagement einzelner Mitarbei-

tender abhängen. Inklusive Strukturen zeigen sich 

dort, wo Zusammenarbeit zur Regel wird und nicht 
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als Ausnahme oder Zusatzaufgabe verstanden wird.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Verstetigung be-

steht in der systematischen Nutzung von Erfahrungs-

wissen aus der Praxis. Erkenntnisse aus Clearingver-

fahren, Fallkonstellationen mit komplexen Bedarfen 

oder identifizierten Versorgungslücken sollten regel-

mäßig ausgewertet und für die Weiterentwicklung 

von Angeboten, Verfahren und Schnittstellen genutzt 

werden. Auf diese Weise wird Inklusion nicht nur im 

Einzelfall umgesetzt, sondern als lernender Prozess 

auf organisationaler Ebene verankert. 

Nicht zuletzt ist die Verstetigung inklusiver Struk-

turen eine Führungsaufgabe. Führungskräfte tragen 

Verantwortung dafür, inklusive Zielsetzungen sicht-

bar zu machen, Ressourcen bereitzustellen und Re-

flexionsräume zu sichern. Sie setzen den Rahmen, in 

dem Sensibilisierung, fachliche Weiterentwicklung 

und Kooperation möglich werden, und tragen damit 

wesentlich zur Nachhaltigkeit inklusiver Ansätze bei.

Insgesamt erfordert die Verstetigung inklusiver 

Strukturen ein langfristiges Verständnis von Organi-

sationsentwicklung. Inklusion wird so nicht als Pro-

jekt oder Übergangsphase verstanden, sondern als 

dauerhafte Orientierung, die Strukturen, Prozesse 

und professionelle Praxis gleichermaßen prägt.SR
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VI. ABSCHLUSS
Der InklusionsWegweiser dokumentiert die Er-

gebnisse und Erkenntnisse eines dreijährigen Ent-

wicklungsprozesses zur Weiterentwicklung inklusi-

ver Strukturen an der Schnittstelle von Kinder- und 

Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Im Mittelpunkt 

steht die Frage, wie Unterstützungsprozesse so ge-

staltet werden können, dass sie sich konsequent an 

den Bedarfen von Kindern, Jugendlichen und ihren 

Familien orientieren und systemübergreifend wirk-

sam werden.

Die Handreichung macht deutlich, dass inklusive 

Entwicklung mehrere Ebenen zugleich betrifft: 

•	 die professionelle Haltung der Fachkräfte

•	 die Gestaltung von Zusammenarbeit

•	 organisationale Rahmenbedingungen 

•	 konkrete Verfahren und Methoden im  

Arbeitsalltag. 

Nachhaltige Veränderung entsteht dort, wo diese 

Ebenen aufeinander bezogen werden und nicht iso-

liert nebeneinanderstehen.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Verzah-

nung von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Der 

InklusionsWegweiser zeigt, wie unterschiedliche 

rechtliche Grundlagen, Fachlogiken 

und professio-

nelle Traditionen in einen gemeinsamen Arbeitszu-

sammenhang gebracht werden können. Ziel ist ein 

integriertes Fallverständnis, das Entwicklung, Schutz, 

Förderung und Teilhabe gemeinsam in den Blick 

nimmt. Arbeitsbereichsübergreifende Zusammen-

arbeit wird dabei als strukturelle Voraussetzung für 

verlässliche, transparente und kohärente Unterstüt-

zungsprozesse beschrieben. 

Methodisch bietet der InklusionsWegweiser ver-

schiedene Orientierungs- und Arbeitsinstrumente. 

Der Index für Inklusion dient als Reflexionsrahmen, 

um inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken sys-

tematisch zu betrachten und Entwicklungsbedarfe 

sichtbar zu machen. Er wird nicht als normatives 

Bewertungsinstrument verstanden, sondern als 

Unterstützung für organisationsinterne Ref-

lexions- und Lernprozesse.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 

rechtskreisübergreifenden Ver-

fahren, insbesondere im Be-

reich des Clearings. Das 

Clearing wird als 
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Instrument beschrieben, mit dem Unterstützungsbe-

darfe frühzeitig und ganzheitlich erfasst werden kön-

nen. Dabei tritt die Frage formaler Zuständigkeiten 

hinter die Frage zurück, wie Unterstützung wirksam, 

passgenau und gemeinsam organisiert werden kann. 

Dies stärkt die Koordination zwischen den Systemen 

und erhöht Transparenz und Handlungssicherheit. 

Ergänzend werden Formate wie die inklusive Grup-

penfachberatung vorgestellt, die der kontinuierlichen 

fachlichen Reflexion und Qualitätsentwicklung die-

nen. Sie schaffen Räume, in denen unterschiedliche 

Perspektiven zusammengeführt, Fallverläufe gemein-

sam betrachtet und strukturelle Fragestellungen be-

arbeitet werden können.

Insgesamt versteht sich der InklusionsWeg-

weiser als praxisorientierte Arbeitsgrundlage. Er 

bietet keine standardisierten Lösungen, sondern 

strukturelle Orientierung, fachliche Begriffe und 

methodische Anregungen, die in unterschiedlichen 

organisationalen Kontexten angepasst und weiter-

entwickelt werden können. Ziel ist es, Organisatio-

nen dabei zu unterstützen, eigene inklusive Entwick-

lungsprozesse systematisch, nachvollziehbar und 

anschlussfähig zu gestalten.

SCHLUSSWORT

Der InklusionsWegweiser markiert keinen End-

punkt. Er steht für einen gemeinsamen Lern- und 

Entwicklungsprozess, der bewusst offen bleibt. Die 

vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass Inklusion 

nicht durch einzelne Maßnahmen oder Projekte ent-

steht, sondern durch das kontinuierliche Zusammen-

spiel von Haltung, Struktur und Praxis. 

Veränderung ist möglich – aber sie braucht Zeit, 

Verlässlichkeit und den Mut, Gewohntes zu hinter-

fragen. Sie durchläuft jede Dimension: die persönli-

che Haltung der Fachkräfte, die Zusammenarbeit im 

Team, die Organisation als Ganzes und die Koopera-

tion mit externen Partner*innen. Gerade darin liegt 

ihre Stärke.

Wir haben gelernt, dass nachhaltige Entwick-

lung nicht im großen Umbruch beginnt, sondern 

im kleinen, konsequenten Weitergehen. In Gesprä-

chen, im Aushandeln gemeinsamer Verantwortung, 

im Zulassen unterschiedlicher Perspektiven und im 

Vertrauen darauf, dass Vielfalt kein Hindernis, son-

dern eine Ressource ist. Der InklusionsWegweiser 

bündelt diese Erfahrungen nicht als fertige Lösung, 

sondern als Einladung: zum Ausprobieren, Weiter-

denken und Anpassen an die eigenen Bedingungen 

vor Ort.

Für die Zukunft bedeutet das, Inklusion nicht als 

abgeschlossenes Projekt zu verstehen, sondern als 

dauerhafte Aufgabe. Nachhaltigkeit entsteht dort, 
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wo inklusive Prinzipien Teil des alltäglichen Handelns 

werden: 

•	 in Entscheidungsprozessen

•	 in der Gestaltung von Strukturen

•	 in der Haltung gegenüber Kindern, Jugend-

lichen und Familien 

•	 in der Zusammenarbeit zwischen Fachkräften 

unterschiedlicher Arbeitsfelder 

Der Weg bleibt beweglich. Er darf sich verändern, 

neue Abzweigungen nehmen und auf neue Heraus-

forderungen reagieren.

Gleichzeitig soll dieser Weg Mut machen. Mut, 

den ersten Schritt zu gehen, auch wenn noch nicht 

alles klar ist. Mut, Unsicherheiten auszuhalten und 

Entwicklung als gemeinsamen Prozess zu begreifen. 

Und Mut, sich nicht von der Komplexität abschrecken 

zu lassen. Inklusion verlangt kein perfektes System, 

sondern die Bereitschaft, Verantwortung zu teilen 

und Teilhabe konsequent in den Mittelpunkt zu stel-

len. Für andere Träger kann der InklusionsWegweiser 

eine Ermutigung sein, eigene Prozesse zu beginnen: 

im eigenen Tempo, mit den eigenen Ressourcen und 

in der eigenen Sprache. Für uns selbst ist er zugleich 

Verpflichtung, den eingeschlagenen Weg weiterzu-

gehen, Strukturen zu überprüfen, Beteiligung zu si-

chern und das Gelernte lebendig zu halten.

Inklusion ist kein Ziel, das man erreicht. Sie ist eine 

Richtung, die Orientierung gibt. Wenn wir ihr folgen, 

entsteht Schritt für Schritt eine Praxis, die gerechter, 

verlässlicher und menschlicher wird. Der Inklusions-

Wegweiser versteht sich als Teil dieses Weges – und 

als Einladung, ihn gemeinsam weiterzugehen.SR
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